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Sachverhalt:

Die Stadt Klitz stellt die 3. Anderung und Erganzung des Bebauungsplanes Nr. 15 auf, um
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Einrichtungen der touristischen
Infrastruktur und der Errichtung von dafir erforderlichen Gebaude und Stellplatze zu
schaffen. Ebenso soll weiterhin ein 6ffentlicher Parkplatz fir die Strandbesucher bestehen
bleiben und planungsrechtlich gesichert werden.

Das stadtebauliche Konzept des Vorhabentragers wurde in den gemeindlichen Gremien
vorgestellt und von der Stadt Klutz beflrwortet. Auf dieser Grundlage wurde der Vorentwurf
erstellt und fur die frihzeitigen Beteiligungsverfahren genutzt. Da bisher die Aufstellung
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgte, wurden auch die Projektunterlagen fur
die friihzeitigen Beteiligungsverfahren genutzt und mit ausgelegt bzw. an die Behérden und
sonstigen Trager Offentlicher Belange versendet.

Die Stadt Kliitz entscheidet, ob die Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15
als vorhabenbezogener Bebauungsplan oder als Angebotsplan aufgestellt werden soll.

Die Stellungnahmen aus den frilhzeitigen Beteiligungsverfahren der Offentlichkeit sowie der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden ausgewertet und behandelt. Die
Ergebnisse finden sich in den Entwurfsunterlagen wieder.

Unter entsprechender Beriicksichtigung der Erkenntnisse aus den Beteiligungsverfahren
wurden die Zielsetzungen tberprift und angepasst. Vom Grundsatz her wird das
stadtebauliche Konzept wie bisher weiterverfolgt, Grundziige des stadtebaulichen Konzeptes
wurden nicht verandert.

Folgende Gutachten und Untersuchungen bilden die Grundlage fur den Entwurfs- und
Auslegungsbeschluss:

- Artenschutzfachbeitrag,

- Schallschutztechnische Untersuchung,

- Nachweis der Regenwasserableitung bzw. -versickerung,

- Bodengutachten,

- Nachweis der Natura 2000-Vertraglichkeit,



- Regelungen zum Baumschutz.

Teile des Plangebietes der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 liegen innerhalb des
Klsten- und Gewdasserschutzstreifens geman § 29 NatSchAG M-V. Das Plangebiet liegt
innerhalb eines Abstandes von 200 m landwarts von der Ostseekiste (§ 89 LWaG M-V). Die
Abstimmung diesbeziiglich wird im Beteiligungsverfahren mit der unteren
Naturschutzbehétrde sowie mit dem Staatlichen Amt fur Landwirtschaft und Umwelt gefuhrt.

Die Aufstellung der 3. Vorhabenbezogenen Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 erfolgt
nach den Vorgaben des Baugesetzbuches nach dem Regelverfahren.

Unter Berlcksichtigung der Empfehlung des Bauausschusses mit dem Grundsatzbeschluss
zur Bauleitplanung vom 16.10.2024 wurde empfohlen, die Vorgaben fiir Trauf- und
Firsthdhen anzupassen. Das Gelande im Bereich der Stellplatze ist so zu bewahren, dass
die Gewerbeeinheiten sichtbar sind. Nach urspriinglicher Flachenaufteilung war der
Flachenanteil fur Ferienwohnungen mit 53 % und fur die Infrastruktur und Gewerbe mit 47 %
vorgesehen. Durch Empfehlung der Stadtvertretung mit dem Beschluss vom 19.04.2022
wurde fir die textlichen Festsetzungen vorgegeben, den Flachenanteil fiir Ferienwohnungen
mit 47 % und fir Gewerbe und Infrastruktur mit 53 % vorzusehen.

Unter Beriicksichtigung des nunmehr vorliegenden Flachenkonzeptes und der Vorgaben fiir
die Bewertung nach Geschossflache ergibt sich, dass der Anteil von 47 % Ferienwohnungen
unter Bertcksichtigung der Grundrisse bei dem Geschossflachenmal3stab nicht umsetzbar
ist, sondern es wird auf einen Flachenanteil von 50 % fir Ferienwohnungen unter
Bertlicksichtigung des beabsichtigten Gebaudekonzeptes und wirtschaftlicher Ausnutzung
erforderlich werden. Deshalb wird zusétzlich die Beschlussempfehlung erbracht.

Anstelle der bisherigen Regelung durch Beschluss der Stadtvertretung vom 19.04.2022 ist
beabsichtigt den Flachenanteil fir Ferienwohnungen und Gewerbenutzungen bzw.
Infrastruktur auf jeweils 50 % festzulegen.

Die Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 erfolgt als vorhabenbezogener
Bebauungsplan gemaf § 12 BauGB. Zielsetzung ist die Mischung der Ferien- und
gewerblichen Nutzung.

Durch Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2021 wurde die Abwagung beschlossen.
Die Uberarbeitungen der Planunterlagen unter Berlicksichtigung der vorliegenden Gutachten
fuhren zu einer neuerlichen Beschlussfassung tber den Entwurf der Bauleitplanung.

Voraussetzung fur die Umsetzung der Vorhaben ist die Ausnahmegenehmigung aus dem
Gewasserschutzstreifen.

Die Anforderungen der Anbauverbotszone in Bezug auf die Landesstral3e sind fir
hochbauliche Anlagen beachtet.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klitz beschlief3t,

1. Der Entwurf der 3. vorhabenbezogenen Anderung und Erganzung des Bebauungsplanes
Nr. 15, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und den d&rtlichen
Bauvorschriften, der zugehdrigen Begrindung mit Umweltbericht sowie dem Vorhaben-
und ErschlieBungsplan, werden in der vorliegenden Fassung gebilligt und zur
Veroffentlichung bestimmt (6ffentliche Auslegung gemal3 8 3 Abs. 2 BauGB).

2. Der Plangeltungsbereich der 3. vorhabenbezogenen Anderung des Bebauungsplanes Nr.
15 wird wie folgt begrenzt:
- im Nordosten: durch die Landesstral3e (L 01) bzw. den begleitenden Geh-



und Radweg,
- im Sudosten und
Sidwesten: durch Griinflachen,
- im Nordwesten: durch das Gebiet des Feriendorfes Wohlenberg.

3. Die Stadt Kliitz stellt die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 i.V. m § 12 BauGB
weiterhin als vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf.

4. Die gemal § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veroéffentlichenden Unterlagen sind mindestens
auf die Dauer von 30 Tagen im Internet zu verdffentlichen und Uber das zentrale
Internetportal des Landes M-V zuganglich zu machen. Zusatzlich zur Verdffentlichung im
Internet sind der Entwurf der 3. vorhabenbezogenen Anderung und Erganzung des
Bebauungsplanes Nr. 15 mit der Begrindung inklusive Umweltbericht und den bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Amt Klutzer Winkel, 23948 Kilitz,
SchloRstrale 1, Bauamt o6ffentlich auszulegen; der Inhalt der Bekanntmachung ist
zusatzlich in das Internet einzustellen.

5. Die nach § 4 Absatz 2 BauGB Beteiligten sollen von der Veroffentlichung im Internet auf
elektronischem Weg benachrichtigt werden.

6. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemaR § 2 Abs. 2 BauGB zu erfolgen.

7. In der Bekanntmachung der Offentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nach
8 4a Abs. 5 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung uber die 3. vorhabenbezogene Anderung und Erganzung des
Bebauungsplanes Nr. 15 unberticksichtigt bleiben kénnen, sofern die Stadt Kliutz den
Inhalt nicht kannte und nicht hatte kennen missen und deren Inhalt nicht fur die
RechtmaRigkeit des Planes von Bedeutung ist.

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifligen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.

durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:

durch Mitteln im Deckungskreis tiber Einsparung bei Produktsachkonto:

Uiber- / auRerplanmafige Aufwendung oder Auszahlungen

unvorhergesehen und

unabweisbar und

Begriindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorlaufiger Haushaltsfiihrung auszufillen):

Deckung gesichert durch

| Einsparung auRerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

| Keine finanziellen Auswirkungen.

1 2025-08-14-Kliitz_B15 3.A_BV-Entwurf_Plan_groR 6ffentlich

2 2021-11-01-Kluetz-3AeB15-TeilB-BV-Entw_2 6ffentlich




2024-11-12_Kluetz-3AeB15-BV_BG-Entw_3 nur Teill+DB 6ffentlich

Anlage4 Wohlenberg_Konzept VP_24-08-06_Grundrisse EG_10G_Lageplan
offentlich

Anlage5_Wohlenberg_Konzept_VP_24-08-06_Grundrisse
DG_Schnitte_Ansichten offentlich
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TEILB-TEXT

ZUR SATZUNG DER STADT KLUTZ UBER DIE 3. VORHABENBEZOGENE
ANDERUNG UND ERGANZUNG DES BEBAUUNGSPLANES Nr. 15 FUR DAS
SONDERGEBIET VERSORGUNG UND INFRASTRUKTUR AN DER
LANDESSTRASSE L 01

Anderungen aufgrund der 3. Anderung gegeniiber der 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15 sind blau gekennzeichnet.

1.

1.1
SA 3)

SA 3)
1.2

1.2.1.

1.2.2

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 12 Abs. 3 BauGB)

SONDERGEBIET - FERIENHAUSGEBIETE

Diese Festsetzung entfallt; ist hier nicht zutreffend.

SONSTIGES SONDERGEBIET - VERSORGUNG UND INFRASTRUKTUR
(8 11 BauNVO)

Innel 'EI alb d”es S@I - 2|__Se_b|.etes sind-hur Steliplatze-firdie-Gebiete-SO-1-bis SO

Das Sonstige Sondergebiet — Versorgung und Infrastruktur dient der Unterbringung
von Anlagen zur touristischen Versorgung und Infrastruktur sowie zu Zwecken der
Erholung dem touristisch genutzten, ferienméaRigen Wohnen einem wechselnden
Personenkreis.

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes - Versorgung und Infrastruktur sind
zulassig:

- Anlagen und Raume fur Versorgung und Infrastruktur, die dem Betrieb der
Ferienanlage innerhalb der Bebauungsplane Nr. 15 und Nr. 27 und der
ortlichen Infrastruktur dienen,

- Anlagen und Réaume fur Sport, Fitness, Wellness, Restauration, Verkauf,
Verkaufsflachen wie in Mischgebieten nach § 6 BauNVO, Einrichtungen des
Fremdenverkehrsservice, Vermietungsbuiros,

- Ferienzimmer und Ferienwohnungen auf maximal 47 % der Geschossflache
(in  Abhangigkeit vom Beschluss udber den Entwurf 50 % der
Geschossflache),

- R&ume nach § 13 BauNVO fur die Gesundheit dienende Berufe,

- sonstige dem Sondergebiet dienende nicht storende Gewerbebetriebe.

Ausnahmsweise ist je maximal je 1 Wohnung nur fur Mitarbeiter und fir
Aufsichtspersonal bzw. Betriebsinhaber zulassig.

Innerhalb des festgesetzten Vorhabengebietes wird gemafl § 12 Abs. 3a BauGB
unter Anwendung des 8 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren
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SA 3)

2.1

2.2

2.3

3.2

4. 3-

SA 3)

5. 4-

SA 3)
6. 5

SA 3)
6.1

Durchfuhrung sich der Vorhabentrager im Durchflihrungsvertrag verpflichtet.
Anderungen des Durchfuhrungsvertrages oder der Abschluss eines neuen
Durchfiihrungsvertrages sind zul&ssig.

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG
(89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 8§ 16- 20 BauNVO)

Grundflachenzahl

Gemal § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf die maximal zulassige Grundflachenzahl
durch die Grundflachen der in 8 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen
bis zu 75 v.H. Gberschritten werden.

Hohe der baulichen Anlagen
Der ErdgeschossfuBboden (FertigfuBboden) dient als Bezugshohe fir die
Festsetzung der Traufhéhe und der Firsthdhe.

Die festgesetzte Traufhfhe gilt nicht fir Traufen von Dachaufbauten und
Dacheinschnitten sowie fur Nebengiebel und Kriippelwalm.

Geschossflache

Gemal § 20 Abs. 3 BauNVO sind bei der Ermittlung der Geschossflache Flachen
von Aufenthaltsraumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen einschlief3lich
der zu ihnen gehdrenden Treppenraume und einschliellich ihrer Umfassungswéande
ganz mitzurechnen.

BAUWEISE
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Fur die Flachen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nur die offene
Bauweise zulassig. Es sind nur Einzelhauser zulassig.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Uberschreitungen der Baugrenzen fiir Bauteile, wie Dachflachen, Erker und betonte
Eingangsbereich sind bis zu einer jeweiligen Breite von 10,00 m und einer Tiefe
von 1,00 m zul&ssig.

GRUNDSTUCKSGRORE
(8 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

HOHENLAGE
(8 9 Abs. 3 BauGB)
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6.2

6.3

7.6

SA 3)

7.1

7.2

7.3

8.~

SA 3)

Die Traufhohe ist gleich die Hohenlage der auf3eren Schnittkante der Aulienwand
mit der DachaufRenhaut. Die Firsthbhe bzw. der Firstpunkt ist gleich der
Schnittflache bzw. der Schnittpunkt der Dachauf3enhautflachen. MalRgebend ist das
eingedeckte Dach.

Sobrenen
Die Vorgaben fir die maximal zulassige Traufhohe TH und die maximal zulassige
Firsthohe FH gelten gemaf Nutzungsschablone.

Der untere Bezugspunkt wird mit 4,00 m 4. NHN (DHHN92) festgesetzt.

Der Erdgeschossfullboden (FertigfulBboden) darf maximal 0,60 m Uber dem
festgesetzten  unteren  Bezugspunkt liegen. Der  Erdgeschossful3boden
(FertigfuRboden) darf jedoch nicht unter dem festgesetzten unteren Bezugspunkt
liegen.

NEBENANLAGEN, GARAGEN UND STELLPLATZE
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, 88 12 und 14 BauNVO)

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes — Versorgung und Infrastruktur sind
Garagen und Stellplatze gemal § 12 BauNVO nur aufgrund des durch die zulassige
Nutzung dieses Sondergebietes verursachten Bedarfes zulassig.

Garagen nach § 12 BauNVO sind im Sonstigen Sondergebiet nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstticksflachen zul&ssig.

Stellplatze sind nur innerhalb der umgrenzten Flachen fir Stellplatze gemaf
Planzeichnung — Teil A zul&ssig.

Zahl der Wohnungen in Ferienwohngebauden (Wohngebdude fir das
Ferienwohnen)
(8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.
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8.1 Z1EINZELHAUSER

SA 3)
9.8

SA 3)

10. S

SA 3)

SA 3)

SA 3)

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.
MIT GEH- FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN BELASTETE FLACHEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

FLACHEN ZUR REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(8 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser der Dachflachen und der versiegelten
Flachen der Baugrundstiicke, das nicht vor Ort versickert werden kann, ist in Anlagen
zur Ableitung anfallenden Oberflachenwassers (z.B. Versickerungsschachte) zu
sammeln und zu versickern. Das auf den Verkehrsflachen anfallende
Oberflachenwasser ist Uber Regenabwasserleitungen und
Regenwasserrickhaltebecken abzuleiten und der 6rtlichen Vorflut zuzuleiten.

UMGRENZUNG DES UBERSCHWEMMUNGSGEBIETES
(8 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

FESTSETZUNGEN UBER DIE AURERE GESTALTUNG BAULICHER
ANLAGEN
(8 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V)

Die AuRenwénde von Gebauden innerhalb des Plangebietes sind als geputzte
Wandflachen weil3 oder pastellfarben herzustellen oder aus Verblendmauerwerk.
Pastellfarbene Holzanteile oder Fachwerk dirfen verwendet werden. Fur
untergeordnete Bauteile, wie Stltzen oder Balkonplatten, darf auch Sichtbeton
verwendet werden.

Die Dachdeckung darf innerhalb des Gebietes nur mit—Reet; als rot- oder
anthrazitfarbene oder graue Harteindeckung oder als Griindach erfolgen.

Glasbausteine dirfen an AuRenwénden, die zur oOffentlichen StraRe/
ErschlieBungsflache gerichtet sind, nicht verwendet werden.

Fenster und Turen sind auf3er in Holz auch in farbig beschichtetem Metall oder
Kunststoff zulassig. Eloxierungen und Metallic-Effekte sind unzulassig.

Werbeanlagen sind nur an der Stéatte der Leistung zuléassig. Werbetrager dirfen die
Gliederung einer Fassade nicht Uberschneiden und Fenster bzw. andere Details
nicht verdecken. Werbeanlagen sind an Gebauden in Form von Schildern in einer
Grofe von maximal 0,30 x 0,60 gm erlaubt, sofern Zusammenhang mit der
Grundstiicksnutzung besteht. Freistehende Werbeanlagen in einer maximalen
Grol3e von 2,00 gm sind nur als Informations- bzw. Orientierungstafel zulassig.

Einfriedungen sind zum  Offentlichen  Bereich bzw. zu  sonstigen
ErschlielBungsflachen hin mit einer maximalen Hohe von 0,70 m, bezogen auf die
Fahrbahnhohe der zugehorigen Erschliel3ungsflache, zulassig.
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SA 3)

SA 3)

SA 3)
10.

11.

1.1
SA 3)

1.2
SA 3)

1.3
SA 3)

1.4
SA 3)

1.5
SA 3)

1.6
SA 3)

Als Befestigungsarten fir die wverkehrsberuhigten—Bereiche; die Parkplatze,

Stellplatze und die Gehwege sind kleinteilige Baustoffe, wie Natursteinpflaster,
Betonpflaster oder Pflasterklinker zu verwenden. Zuldssig ist auch die Herstellung
wassergebundener Decken oder die Herstellung bitumindser befestigter Flachen.

Innerhalb der—Sendergebiete des Sondergebietes ist je Unterkunft/ Wohnung
mindestens ein Pkw-Stellplatz zu errichten.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind Abfallbehélter auf dem eigenen Grundstick
unterzubringen. Grundstiicke, welche nicht durch Mdullfahrzeuge erreicht werden
kénnen, haben die Milltonne an der StralRe bereitzustellen. Der Aufstellplatz fur
den Abfallbehélter ist gartnerisch einzugriinen.

und-46°betragen-

Die maximale Dachneigung ist gemalR der Planzeichnung — Teil A zulassig.

Wer vorséatzlich oder fahrlassig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstoit,
handelt rechtswidrig im Sinne des 8§ 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit
Bullgeld geahndet werden.

FESTSETZUNGEN FUR GRUNORDNERISCHE MARNAHMEN UND
AUSGLEICHSMARBNAHMEN

(8 1a Abs. 3 BauGB, 8 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25 BauGB i.V.m.
Abs. 6 BauGB und i.V.m. 8 9 Abs. 1la BauGB)

GRUNFLACHEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.
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2.1

2.2
SA 3)

3.1
SA 3)

SA 3)

3.3
SA 3)

3.4
SA 3)

MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(8 1a Abs. 3BauGB, 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Ausgleichsflachen mit der Zweckbestimmung ,Extensivgrinland“ (M 1 in der
Raute gekennzeichnet) sind als Wiesen- oder Weideflachen auszubilden und
dauerhaft zu pflegen. Fir die Nutzung darf die Flache durch ein- bzw. zweimalige
Mahd bzw. extensive Beweidung (1-2 GVE/ha) in Anspruch genommen werden. Eine
Dingung der Grunflachen bzw. der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist auf der
Flache unzulassig.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

ANPFLANZUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND BINDUNGEN FUR DIE
BEPFLANZUNG UND FUR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE GEWASSERN

(89 Abs. 1 Nr. 25 aund b BauGB)

Diese Festsetzung entfallt; ist hier nicht zutreffend.

VMerhandene—Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten, vorhandenen sowie zum
Ausgleich  (i.Z.m. dem rechtsverbindlichen B-Plan Nr. 15 wund seiner
rechtsverbindlichen 1. und 2. Anderung) angepflanzten Geholzstrukturen, wie
Hecken, Laubgebiische und Einzelbaume, sind in ihrem Bestand dauerhaft zu
erhalten. MaRnahmen, die zur Beschadigung oder Zerstérung der Gehdélze fuhren
kénnten, sind nicht zulassig. Bei Abgang sind die Gehdlzbesténde artengleich bzw.
mit Arten Araeh gemald Pflanzliste unter Punkt 111.4 zu ersetzen.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.
PFLANZLISTE
Fur Anpflanzungen sind folgende Arten und Pflanzqualitaten zu verwenden:

Baume 1. Ordnung- Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm,
Baume 2. Ordnung- Heister, Hohe 175/200 cm

oder Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm
Straucher— 125/150 cm.

Baume 1. Ordnung

- Stiel-Eiche (Quercus robur), Ahorn (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus),
Tilia in Arten und Sorten, Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Weiden in Arten
und Sorten (Salix alba, Salix fragilis)

Planungsstand: August 2025 — Beschlussvorlage Entwurf 6



SA 3)

1.1
SA 3)

SA 3)
1.2

SA 3)
2.1

SA 3)
SA 3)
2.3

2.4

Baume 2. Ordnung
- Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Eberesche (Sorbus
aucuparia), Schwarz- Erle (Alnus glutinosa),

Obstbdume
- Apfel (Malus), Birne (Pyrus), Kirsche (Prunus),

Straucher

- Eingriffliger/ zZweigriffliger Weissdorn (Crataegus monogyna / C. laevigata),
Hasel (Corylus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Roter Hartriegel (Cornus
sanguinea), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Strauch-Rosen in Arten
(Rosa ssp.), Rain-Weide (Ligustrum vulgare), Gewdhnlicher Schneeball
(Viburnum opolus), Strauch-Weiden in Arten (Salix ssp.).

Zuordnungsfestsetzung

Diese Festsetzung entféllt; ist hier nicht zutreffend.

FLACHEN FUR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN
UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES SOWIE DIE ZUM SCHUTZ VOR SOLCHEN
EINWIRKUNGEN ODER ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG SOLCHER
EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN BAULICHEN UND  SONSTIGEN
TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN

(8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

LARMPEGELBEREICHE

Diese Festsetzung entfallt; ist hier nicht zutreffend.

Diese Festsetzung entfallt; ist hier nicht zutreffend.

PASSIVE SCHALLSCHUTZMARNAHMEN

Diese Festsetzung entfallt; wird durch eine neue Festsetzung ersetzt.

Diese Festsetzung entfallt; wird durch eine neue Festsetzung ersetzt.

Diese Festsetzung entfallt; wird durch eine neue Festsetzung ersetzt.

Passive Schallschutzmalinahmen

Zum Schutz vor StraBenverkehrslarm von der LO1 mussen bei der Errichtung,
Anderung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen die AuRRenbauteile von
schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen der Gebaude im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ein bewertetes Bau-Schallddmm-Mal} (R'wges) aufweisen, das nach
folgender Gleichung DIN 4109-1: 2018-01 zu ermitteln ist:

R'w,ges = La - Kraumart

Planungsstand: August 2025 — Beschlussvorlage Entwurf 7



mit La = mal3geblicher AuRenlarmpegel
mit Kraumart = 25 dB fiur Bettenraume in Krankenstationen und Sanatorien,
= 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches,
= 35 dB fur Biroraume und Ahnliches.

Die Ermittlung des malfigeblichen AuRenlarmpegels La erfolgt hierbei entsprechend
Abschnitt 4.4.5.3 gemal DIN 4109-2: 2018-01.

Der Nachweis der Erfullung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren
bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im
Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2: 2018-01 geforderten
Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.

Die zugrunde zu legenden maR3geblichen AulRenlarmpegel (La) ergeben sich aus den
Nebenzeichnungen 1 und 2 und sind aus den ermittelten Beurteilungspegeln der
Berechnungen des Schallgutachters vom 12.08.2025 abzuleiten, welche Bestandteil
der Satzungsunterlagen sind. Die zugrunde =zu legenden malRgeblichen
AulRenlarmpegel (La) sind in den Nebenzeichnungen 1, 2 und 3 als Bestandteil der
Satzung (Teil B), dargestellt.

Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im
Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffen.
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- B-Plan Nr. 15, 3. Anderung
EGTA Schalltechnische Untersuchung

i!IIIII !I',I
\ y

Mafistab 1:600
0D 3 B 12 18 Zx}ln
I T
mabgeblicher sLE, - . i
AuBengerauschpe gl Projekt: B-Plan Nr. 15, 2. Anderung
in dB(A) Stadt Klitz
Certzen Holthusen GmbH
< 50 Darstellung: Gebaudeldrmkarte, Erdgeschoss
gg_ MaBgebliche AuBengeriuschpegel
= B5 gem. DIN 4109-1:2018-01
- ;g Projekt-Nr. : BOSE2205
< 80 Datum: 12.08.2025
- =0 Anlage: 3.1

Nebenzeichnung 1: Anlage 3.1 des Gutachtens Gebdaudeldrmkarte Erdgeschoss mal3gebliche
AulRengerauschpegel gemaf DIN 4109-1:2018-01
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GTA

B-Plan Nr. 15, 3. Anderung
Schalltechnische Untersuchung

MaBetab 1:600
0 3 6 12

malgebicher
Aulengerauschpegel

in dBiA)

:!IIIII !I'.I
W
18 2‘}nn

Projekt:

Darstellung:

Projekt-Nr.:

Datum:

Anlage:

B-Plan Nr. 15, 3. Anderung

Stadt KElitz

Oertzen Holthusen GmbH
Gebiudelirmkarte, Obergeschoss
MabBgebliche AuBengeriuschpegel
gem. DIMN 4109-1:2018-01
BO362205

12.08.2025

3.2

Nebenzeichnung 2: Anlage 3.2 des Gutachtens Gebaudelarmkarte Obergeschoss mafl3gebliche
AulRengerauschpegel gemaf DIN 4109-1:2018-01
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GTA B-Plan Nr. 15, 3. Anderung
Schalltechnische Untersuchung

::gegr?:rc;f;:hpegel Projekt: B-Plan Nr. 15, 3. Anderung
indB(A) Stadt Klitz
Oertzen Holthusen GmbH
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SA 3)

SA 3)

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN UND HINWEISE
(8 9 Abs. 6 BauGB)

VERHALTFEN-BEI-BOBENBENKMALFINDEN
BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind von der vorliegenden Planung keine Bau-
und Kulturdenkmale SOWIe Bodendenkmale betroffen

Plangeblet smd keine Bodendenkmale vorhanden sind. Es ist mit dem
Vorhandensein noch unentdeckter Bodendenkmale zu rechnen. Daher sind - dem
Bebauungsplanverfahren nachgelagert - Untersuchungen (mittels anerkannter
Prifmethoden (archdologische Voruntersuchung mittels einer ausreichenden
Anzahl von Sondageschnitten)) zum tatséchlichen Bestand der Bodendenkmale
durch eine geeignete Fachfirma durchzufihren.

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, ist gemal 8§ 11 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Land
Mecklenburg Vorpommern (Denkmalschutzgesetz - DSchG M- V) m—der—l;assung

Reeh%sve#seh*—\/—zl—eﬂ?—}g%—egx@&%—%—dle zustandlge untere

Denkmalschutzbehérde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis
zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fir Kultur und
Denkmalpflege Bedendenkmalpflege—oder—dessen—Vertreter in unverandertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfur der Entdecker, der Leiter der
Arbeiten, der Grundeigentiimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes
erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige bei der
unteren Denkmalschutzbehérde, kann jedoch durch die untere
Denkmalschutzbehérde zur Sicherung einer fachgerechten Untersuchung und
Bergung im Rahmen des Zumutbaren verlangert werden (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).
Wird in ein Denkmal eingegriffen, so hat der Verursacher die Kosten des Eingriffes
zu tragen, die fur die Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und
Dokumentation des Denkmals anfallen.

2.3

VERHALTENSWEISE BEI UNNATURLICHEN VERFARBUNGEN  bzw.
GERUCHEN DES BODENS

Sollten wahrend der Erdarbeiten Auffalligkeiten, wie unnatirliche Verfarbungen
bzw. Gerliche des Bodens auftreten, ist der Landrat als zustandige Behérde zu
informieren. Grundstiicksbesitzer sind als Abfallbesitzer zur ordnungsgemalfen
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SA 3)
3. 4.

SA 3)
4. 5.

5. 6

SA 3)

6.7
SA 3)

Entsorgung des belasteten Bodenaushubs oder Bauabfalls verpflichtet. Sie
unterliegen damit gleichzeitig der Anzeigepflicht.

MUNITIONSFUNDE
Das Landesamt fur Brand- und Katastrophenschutz hat in seiner Stellungnahme

zum Bebauungsplan Nr. 15 mitgeteilt, dass das Plangebiet nicht als
kampfmlttelbelasteter Berelch bekannt |st

Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung
(Kampfmittelbelastungsauskunft) fir das Plangebiet sind geblhrenpflichtig beim
Munitionsbergungsdienst des Landesamtes flr zentrale Aufgaben und Technik der
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu
erhalten (Antragsformular und Hinweise unter www.brand-kats-mv.de; unter

"Munitionsbergungsdienst"). Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn
empfohlen.

Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition
aufgefunden, ist aus Sicherheitsgrinden die Arbeit an der Fundstelle und der
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst des
Landes Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen. Noétigenfalls ist die Polizei
und ggf. die drtliche Ordnungsbehérde hinzuziehen.

HINWEIS ZU BELEUCHTUNGSANLAGEN UND LEUCHTREKLAMEN IN
VERBINDUNG MIT SCHIFFFAHRTSZEICHEN

Bei der Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Lichter bzw.
Beleuchtungsanlagen errichtet werden, die die Schifffahrt stéren, zu
Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben oder die Schifffiihrer durch
Blendeinwirkungen oder Spiegelungen irrefihren. Von der Wasserstral3e aus sollen
ferner weder rote, gelbe, griine, blaue, noch mit Natriumdampflampen direkt
leuchtende oder indirekt beleuchtete Flachen sichtbar sein. Geplante
Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen, die von der Wasserstral3e aus sichtbar
sind, sind dem Wasser- und Schifffahrtsamt LUbeck friihzeitig anzuzeigen.

ZEITRAUM FUR DIE REALISIERUNG VON BEGRUNUNGS-; AUSGLEICHS-
UND ERSATZMASSNAHMEN

Soweit nicht anders geregelt, sind Bdie PflanzmaRBnahmen (Begrinungs—
Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen) aul3erhalb des Plangeltungsbereiches sind im

Rahmen der ErschlieBung durchzufihren und inrerhatb—derPflanzperiode—nach

spatestens bis zum Ende der Vegetatlonsperlode die auf dle Fertlgstellung der

Zuepdnung der baullchen Anlagen folgt abnahmefahlg abzuschlleBen

KUSTEN- UND GEWASSERSCHUTZSTREIFEN
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7.8

SA 3)

8.9

9.10-

Nordostllch des Plangebletes der 3 Anderung des Bebauungsplanes Nr 15
befindet sich die Ostsee. Der Kisten- und Gewdasserschutzstreifen gemafR § 29
NatSchAG M-V (150 m) wurde nachrichtlich Ubernommen; Teile des Plangebietes
liegen innerhalb dieses Kusten- und Gewasserschutzstreifens. Gemal § 29 Abs. 3
Nr. 4 NatSchAG M-V koénnen von den Verboten fiir die Aufstellung, Anderung oder
Erganzung von Bebauungsplanen Ausnahmen zugelassen werden.

Der Kustengewasserschutzstreifen gemall § 89 LWaG M-V (200 m) wurde
nachrichtlich ~ Gbernommen; das  Plangebiet liegt innerhalb  dieses
Kistengewasserschutzstreifens. § 89 Abs. 4 LWaG M-V ist beachtlich, so dass die
Anzeigepflicht nach 8 89 Abs. 1 LWaG M-V nicht fur bauliche Anlagen gilt, die
aufgrund eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes errichtet werden, der unter
Beteiligung des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Umwelt als zustandiger
Wasserbehotrde zu Stande gekommen ist.

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET
NATURKUSTE NORDWESTMECKLENBURG

Diese nachrichtliche Ubernahme entfallt; ist hier nicht zutreffend. Ein
Landschaftsschutzgebiet liegt nicht vor.

BUNDESBODENSCHUTZGESETZ

Die Stadt hat bei Prifung der Unterlagen keine schadlichen Bodenveranderungen
oder Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt.
Deshalb ist die Abstimmung von MaRnahmen nach § 13 BBodSchG nicht
erforderlich. Belange. Fir jede MaRnahme, die auf den Boden einwirkt, ist Vorsorge
zu tragen, dass schadliche Bodenveranderungen nicht hervorgerufen werden.
Bodeneinwirkungen sind zu vermeiden bzw. zu vermindern, soweit das im Rahmen
der Baumaflhahmen verhdltnismaRig ist. Bei der Sicherung von schédlichen
Bodenveranderungen ist zu gewahrleisten, dass durch die verbleibenden
Schadstoffe langfristig keine Gefahr oder erhebliche, nachteilige Belastung fir den
Einzelnen oder fur die Allgemeinheit entsteht. Im Fall einer Sanierung ist Sorge zu
tragen, dass die Vorbelastung des Bodens bzw. die Altlast soweit entfernt werden,
dass die fur den jeweiligen Standort zulassige Nutzungsmaoglichkeit wieder
hergestellt wird.

VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Die Belange der Ver- und Entsorgung sind innerhalb des Plangebietes hinreichend
zu bertcksichtigen. Sowohl der vorhandene Leitungsbestand, z.B. der e.dis .....
innerhalb und auRRerhalb des Plangebietes ist bei Ausfihrung von Bauarbeiten
entsprechend zu berlcksichtigen. Die Anforderungen der Ver- und Entsorger
bezuglich der Trassierung und der Tiefenlage sind im Rahmen der technischen
Planung sorgfaltig abzuprifen.

10. 3:--HOCHWASSERSCHUTZ

SA 3)

Innerhalb des Sondergebietes SO V+I 2 sind bei Errichtung baulicher Anlagen
objektbezogene MaBnahmen zum Schutz vor Uberﬂutungsgefahrdung geman
Erfordernis vorzusehen.

aut-3.50-m—u-HN Jestgelegt: Die Errlchtung von Kellern far dle Aufnahme von

Infrastruktureinrichtungen ist zulassig.
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11.22.

SA 3)

Das Plangebiet der 3. Anderung liegt auRerhalb von Hochwasserrisikogebieten sowie
von Uberschwemmungsgebieten i.S.d. § 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Das
Plangebiet der 3. Anderung liegt auRerhalb von Hochwasserrisikogebieten sowie von
Uberschwemmungsgebieten i.S.d. § 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Das
Bemessungshochwasser (BHW) ist innerhalb des Planaufstellungsverfahrens durch
die zustandige Behorde bekannt zu geben.

ERSATZMARNAHMEN AURERHALB DES PLANGEBIETES - EXTERNER
AUSGLEICH FUR FLACHENHAFTE EINGRIFFE

Durch das Vorhaben ergibt sich ein Eingriffsumfang in Héhe von 1.362 m2 EFA
(Eingriffsflachenaquivalent) fir Biotopbeeintrachtigung bzw. Biotopveranderung durch
Funktionsverlust sowie Versiegelung und Uberbauung. Der erforderliche
Gesamtkompensationsbedarf in Hohe von 1.362 m2 KFA wird innerhalb des Gebietes
der Stadt Kliitz kompensiert. Alternativ ist der Erwerb von Okopunkten aus der
Landschaftszone ,Ostseekistenland” zu sichern. Der Ausgleich wird durch die Stadt
Klutz vor Satzungsbeschluss gesichert.

12. 13.SCHUTZ-, VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMARNAHMEN FUR DAS-FFH-

SA 3)

13.
SA 3)

GEBIEFBAS EUNOGELSCHUTZGEBIEF UND BASHBA-GEBIET-
DIE NATURA 2000-KULISSE

Das Plangebiet befindet sich stdlich der LandesstraRe LO1, die eine Barriere zu den

Natura 2000-Gebieten darstellt. Erhebliche Auswirkungen auf das GGB

~Wismarbucht* und das VSG ,Wismarbucht und Salzhaff* konnen mit Durchfihrung

folgender Malnahmen ausgeschlossen werden:
- Informationstafeln zur Bedeutung der Wohlenberger Wiek fur Fauna und
Flora an den Strandzugangen, Hinweisschilder
- Informationstafeln mit Verhaltensregeln, Nutzungsrestriktionen
- Erhalt der Salzréhrichte und Mahd der Salzwiesen
- Mahd des Kriechrasens bei gleichzeitiger Erhaltung von Salzwiesengriinland
- Reduzierung der Strandzugéange und Besucherlenkung
- Erweiterung sanitéares Angebot in Strandndhe
- MaRnahmen zur Beleuchtung der Ferienhausanlage
0 Beleuchtung darf nicht auf offenes Wasser abstrahlen,

Scheinwerfer dirfen nicht in den Himmel strahlen,

Vermeidung Lichtabstrahlung durch Fenster

Einsatz von insektenvertrdglichen Leuchtmitteln, (der BUND-

Landesverband Schleswig-Holstein e. V. empfiehlt die Vermeidung

von kaltweil3en LEDs; je mehr Rotanteile im Licht enthalten sind, umso

weniger Insekten werden angezogen)

0 Beachtung Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und
zur Anderung weiterer Vorschriften, vom 18. August 2021, § 4la
Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von
Beleuchtungen

[e}NelNe]

BELANGE DER BUNDESWEHR

Die Belange der Bundeswehr sind durch die vorliegende Planung bertuhrt, aber nicht
beeintrachtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Arbeiten an der L 01 die
Bestimmungen fir die Anlage und den Bau von StralRen fir militarische
Schwerstfahrzeuge RABS (Allgemeines Rundschreiben Stral3enbau 22/1996)
einzuhalten sind.
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14.
SA 3)

15.
SA 3)

16.

SA 3)

FESTPUNKTE DER AMTLICHEN GEODATISCHEN GRUNDLAGENNETZE

Nach gegenwartigem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet und seiner naheren
Umgebung keine Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des
Landes M-V.

ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE

Minimierungs- und Vermeidungsmafnahmen

Brutvdgel

Um den Verbotstatbestand der Totung fir die Brutvogelarten gemaR § 44 Absatz 1
BNatSchG zu vermeiden, sind die Arbeiten der Baufeldfreimachung/ Berdumung der
Freiflachen und das Entfernen von Geholzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29.
Februar eines Jahres durchzufihren.

Reptilien und Amphibien

Um den Verbotstatbestand der Tétung fur die Artengruppen Reptilien und Amphibien
gemal § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden, ist bei Erdarbeiten darauf zu achten,
dass steile Boschungen vermieden werden bzw. die Gradben und Gruben
schnellstmdglich zu verschlieBen sind und vorher eventuell hereingefallene Tiere
(Amphibien, Reptilien usw.) aus den Graben und Gruben zu entfernen sind.

Gehdlzschnitt und Gehdlzbeseitigung

Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehélzen darf gemall § 39 Abs. 5 Nr. 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum
letzten Tag im Februar eines Jahres durchgeflihrt werden; in einem anderen
Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von B&umen zulassig.
Ausnahmen auf3erhalb dieser Zeit sind nur zulassig, sofern der gutachterliche
Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten werden. Der Nachweis, dass
keine geschitzten Tierarten (z.B. Brutvogel, Fledermause) vorkommen bzw.
erheblich beeintréachtigt werden, ist durch den Verursacher der zustandigen
Naturschutzbehorde rechtzeitig vor Beginn der Baumalinahme vorzulegen.

AUSGLEICHSPFLANZUNGEN FUR EINGRIFFE IN DEN BAUMBESTAND -
AUSSERHALB DES PLANGEBIETES

Fur die Rodung von 3 Einzelbaumen sind 6 Einzelbdume anzupflanzen.
Ausgleichszahlungen sind nicht vorgesehen. Die Standorte far
Ausgleichspflanzungen sind in der Stadt Klutz vorzusehen. Vorzugsweise erfolgt die
Anpflanzung innerhalb des Plangebietes. Die Anpflanzung ist durch Anpflanzung von
3 Weiden am Gewaésser, die als Kopfbdume zu unterhalten sind, vorgesehen. 3
weitere Baume sind innerhalb des Plangebietes anzupflanzen.

Fir den Eingriff in den Wurzelschutzbereich ist innerhalb des Plangebietes 1
Ausgleichspflanzung vorzusehen.

Der Ausgleich wird durch die Stadt Klitz vor Satzungsbeschluss im
Durchfuhrungsvertrag abgesichert.
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Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Klitz (Quelle: © LUNG M-V (CC BY-SA

3.0)) 19
Abb. 11: Wasserschutzgebiet ,Oberhof/ Klitz* mit Ubersicht der Lage im Raum

(Quelle: © GAIA M-V, Zugriff August 2025, mit eigener Bearbeitung) 20
Abb. 12: Kistenschutzgebiet ,Wohlenberger Wieck” (Quelle: © GAIA M-V, Zugriff

August 2025, mit eigener Bearbeitung) 20

Abb. 13: GemaR § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschitzte Biotope in der Umgebung
des Plangebietes (Quelle: © GAIA M-V, Zugriff August 2025, mit eigener

Bearbeitung) 21
Abb. 14: Auszug aus der Satzung Uber die 2. Andergng des Bebauungsplans Nr. 15
der Stadt Klitz mit Geltungsbereich der 3. Anderung 22
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Teil 1 Stadtebaulicher Teil

1. Bedeutung und langfristiges Planungskonzept der Gemeinde

1.1 Bedeutung der Stadt Klitz

Die Stadt Klitz gehdort zum Landkreis Nordwestmecklenburg. Sie befindet sich

im nordlichen Teil des Landkreises, etwa 12 km von der Kreisstadt Grevesmh-

len und ca. 3 km von der Ostseekuste entfernt. Das Gebiet der Stadt Klitz um-

fasst eine Flache von 44,12 km2. Die Stadt besteht aus den Ortsteilen Kilitz,

Christinenfeld, Goldbeck, Grundshagen, Hofzumfelde, Oberhof, Steinbeck, Woh-

lenberg, Arpshagen, Niederkliitz, Kiihlenstein und Tarnewitzerhagen.

Das Gebiet der Stadt Klutz grenzt

- im Norden und Osten an die Ostsee sowie an das Gemeindegebiet des
Ostseebades Boltenhagen,

- im Suden an die Gemeinden Hohenkirchen, Warnow, Damshagen,

- im Westen an die Gemeinden Kalkhorst und Roggenstorf.

Gemeinsam mit den Gemeinden Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Zierow

und seit dem Jahr 2011 auch Ostseebad Boltenhagen bildet die Stadt Kliitz die

Verwaltungsgemeinschaft "Amt Klitzer Winkel" mit Sitz in Klitz.

Die Stadt Klutz ist ein Grundzentrum. Grundzentren sollen als Standorte fur die

Versorgung der Bevolkerung ihres Nahbereiches mit Gltern und Dienstleistun-

gen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundbedarfs ge-

sichert und weiterentwickelt werden. Klitz gehdrt zum Tourismusschwerpunkt-

raum.

1.2 Stadtebauliches Konzept

Das Sondergebiet fir Versorgung und Infrastruktur an der LandesstralRe (Neu-
bau Ferienzentrum Wohlenberg) sieht die Neugestaltung des bisher genutzten
Parkplatzes am Anleger siidlich der LandesstralRe vor. Die Zielsetzungen sind
im Vorhaben- und ErschlieRungsplan dargestellt. Es sind Gebaude mit gewerbli-
cher und Infrastrukturnutzung sowie mit Feriennutzungen vorgesehen. Ebenso
werden die Anforderungen des ruhenden Verkehrs beachtet. Hierbei wird diffe-
renziert zwischen dem ruhenden Verkehr, der private Stellplatze im Zusammen-
hang mit dem Sondergebiet fiir Infrastruktur vorsieht und dem ruhenden Verkehr
als offentlichen Parkplatz.

Die Gebaude sind dreigeschossig mit einer maximalen Traufhohe von 9,00 m
und einer maximalen Firsthéhe von 12,00 m vorgesehen. Die Hohen haben sich
insgesamt innerhalb des Bereiches unter Berlicksichtigung der Vorgaben fiir die
gewerblichen Bauten nochmal veréandert. Urspringliche Héhen waren mit einer
Traufhdhe von 8,00 m und einer maximalen Firsthéhe von 11,50 m vorgesehen.
Um die gewerblichen Einheiten mit einer Geschosshdhe von 3,30 m zu etablieren
werden die Gebaudehdhen erhoht. Dies ist den beigefligten Planen und Schnitt-
darstellungen entsprechend dargestellt. Die Zufahrt ist jeweils von der Landes-
stral3e vorgesehen.
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3.1

Grinde fiur die Aufstellung des Bebauungsplanes

Anlass fir die Aufstellung des Bebauungsplanes ist der Antrag des Vorhabentra-
gers zur Neuordnung und Regelung der Flache.

Die Flachen waren urspriinglich mit einer planungsrechtlichen Regelung im B-
Plan Nr. 15 integriert. Sie wurden vom Antrag auf Genehmigung und von der
Rechtskraft des Bebauungsplanes ausgenommen. Nunmehr ist beabsichtigt, die
Regelung der bisherigen ,WeiRflachen* (wie auf dem B-Plan Nr. 15 und im Uber-
sichtsplan des Aufstellungsbeschlusses ersichtlich) planungsrechtlich fur die Nut-
zung vorzubereiten.

Zielsetzung der Stadt ist es die Angebote flr die Infrastruktur im Bereich am An-
leger in der Wohlenberger Wiek und stidlich der Landesstral3e zu verbessern.
Zusatzlich soll ein Beherbergungsangebot in den oberen Geschossen zugelas-
sen werden.

Die bisherige Nutzung der Flache erfolgt Uiberwiegend als offentlicher Parkplatz.
Die Neuordnung der Flachen sieht nur noch einen untergeordneten Teil fir den
offentlichen Parkplatz vor. Dafur werden im Wesentlichen bisher noch nicht ge-
nutzte Flachen im 6stlichen Bereich des Plangebietes genutzt.

Zur planungsrechtlichen Absicherung und Vorbereitung ist die Aufstellung des
Bebauungsplanes notwendig.

Der Bereich flgt sich an die im Zusammenhang bebaute Ortslage Wohlenberg
an. Er ist gleichermal3en Auftakt von der Landesstral3e in Richtung Wohlenberg.
Darlber hinaus ist eine Durchwegung von der Ferienanlage der Gebiete der B-
Plane Nr. 15 und Nr. 27 zur Kiste weiterhin moglich. Die Zielsetzung entspricht
insgesamt dem urspriinglichen Gesamtkonzept fir die Entwicklung der Ferien-
anlage in Wohlenberg. Eine Entspannung der verkehrlichen Situation soll
dadurch erreicht werden, dass die Geschwindigkeit durch die Versetzung des
Ortsschildes neu geregelt wird. Durch neue Parkplatze, die im Zusammenhang
mit der Vorbereitung des B-Planes Nr. 32 der Stadt Klitz etabliert werden sollen,
soll die angespannte Situation zum ruhenden Verkehr am Anleger besser gere-
gelt werden.

Dazu sollen auch die neuen Uberlegungen fiir die Gestaltung des Bereichs am
Anleger beitragen.

Allgemeines

Lage und Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Der Geltungsbereich der vorhabenbezogenen 3. Anderung des Bebauungspla-
nes Nr. 15 der Stadt Klutz wird wie folgt begrenzt:
- im Nordosten: durch die Landesstral3e (L 01) bzw. den begleitenden Geh-
und Radweg,
- im Sudosten und
Siudwesten: durch Grunflachen,
- im Nordwesten: durch das Gebiet des Feriendorfes Wohlenberg.

Der Plangeltungsbereich der vorhabenbezogenen 3. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 15 ist dem nachfolgenden Ubersichtsplan zu entnehmen.
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3.2

3.3

Geltungsbereich der
3. Anderung des
B-Planes Nr. 15

der Stadt Kliitz *
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Abb. 1: Ubersichtsplan, ohne MaRstab

Das Vorhabengebiet beinhaltet die Flurstiicke 26/132 und 26/164. Aus stadte-
baulichen Griinden wurden dariber hinaus die angrenzenden Flurstiicke in den
Bebauungsplan einbezogen:

- Flurstlicke 26/134, 26/153, 26/166, 26/168 teilw.

Plangrundlage

Als Plangrundlage dient der Lage- und Héhenplan des Vermessungsbiros Dipl.-
Ing. Jirgen Gudat (ObVI), Obotritenring 17, 19053 Schwerin, vom 31. Marz 2020
(Flur 1, Gemarkung Wohlenberg).

Koordinatensystem: UTM/ ETRS 89

Hohenbezug: DHHN92 (NHN).

Seitens des Vermessungsbiros wurde vermerkt, dass dieser Lageplan auf
Grundlage amtlicher Unterlagen und eigener ortlicher Messung angefertigt
wurde. Die Flurstiicksgrenzen wurden digital aus dem Amtlichen Liegenschafts-
kataster-Informationssystem (ALKIS) mit Stand vom 26.03.2020 Gbernommen.

Eigentumsverhaltnisse

Das Vorhabengebiet beinhaltet die Flurstiicke 26/132 und 26/164. Das Flurstiick
26/132 befindet sich derzeit noch im Eigentum der Stadt Kliitz; das Flurstiick
26/164 befindet sich in Privatbesitz.

Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen folgende Eigentumsverhéltnisse fir
die Uber den Vorhabenbereich gehenden Flurstiicke:
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3.4

3.5

- Flurstiicke 26/134, 26/153 — Eigentum der Stadt Klitz,
- Flurstick, 26/166 — Privateigentum,
- Flurstiick 26/168 teilw. — Privateigentum.

Wahrend des Planaufstellungsverfahrens ist ein Flachentausch von Grundsti-
cken geplant, so dass sich zukinftig alle Grundstiicke innerhalb des Vorhaben-
bereiches im Privatbesitz befinden werden.

Bestandteile des Bebauungsplanes

Die vorliegende vorhabenbezogene 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15

der Stadt Kliitz besteht aus:

- Tell A - Planzeichnung im Mal3stab 1: 500 mit der Planzeichenerklarung,

- Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan und 6értliche Bauvor-
schriften sowie

- der Verfahrensubersicht

- Vorhaben- und ErschlieBungsplan.

Da der Plan als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemal § 12 BauGB aufge-
stellt wird, wird der Vorhaben- und ErschlieBungsplan Bestandteil der Satzung
Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Weiterhin ist zwischen der Stadt
Klutz und dem Vorhabentrager vor Satzungsbeschluss ein Durchfiihrungsvertrag
abzuschliel3en.

Das Vorhabengebiet ist in der Planzeichnung gekennzeichnet und umfasst die
Flurstiicke 26/132 und 26/164. Uber das Vorhabengebiet hinaus wurden angren-
zende Flachen in den Bebauungsplan einbezogen. Angrenzende Flachen wer-
den unter Beriicksichtigung der gesamtheitlichen Entwicklung der Ortlichkeit ein-
bezogen. Siehe hierzu auch unter 2. Griinde fiir die Aufstellung des Bebauungs-
planes.

Rechtsgrundlagen

Der Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 liegen folgende
Rechtsgrundlagen zugrunde:

- Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 394)

- Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsver-
ordnung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr.176).

- Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember
1990 (BGBI.1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Okto-
ber 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI. M-V S. 130)

- Gesetz uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz
— BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geédndert durch Art.
48 G v. 23.10.2024 (BGBI 2024 | Nr. 323).
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- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz- NatSchAG M-V)
vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 24. Mérz 2023 (GVOBI. M-V S. 546).

Weiterhin sind zum Zeitpunkt der Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 15 folgende Rechtsgrundlagen zu Grunde zu legen:

- WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes in der Neufassung des Art.
1 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 (BGBI.
| S. 2585), zuletzt gedndert mit Art. 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023
(BGBI. | S. 409),

- LWaG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. No-
vember 1992 (GVOBI. M-V S. 669), zuletzt ge&ndert mit Art. 9 des Gesetzes
vom 14. Mai 2024 (GOVBI. M-V S. 154, 184),

- BNatSchG - Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 (BGBI. Teil | Nr. 51, S.2542), zuletzt
geadndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Marz 2020 (BGBI. | S. 440),

- NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfuh-
rung des Bundeshaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz -
NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228),

- BBodSchV — Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli
1999 (BGBI. | S. 1554), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
25. Februar 2021 (BGBI. | S.306),

- LBodSchG M-V — Gesetz Uiber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V S.
759), zuletzt geéndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI.
M-V S. 219).

Wahl! des Planverfahrens

Die Stadt Kliitz stellt die 3. Anderung des Bebauungsplan Nr. 15 in einem zwei-
stufigen Regelverfahren nach den Vorgaben des Baugesetzbuches auf. Die An-
wendung des Regelverfahrens fir die Schaffung von Baurecht ist erforderlich.

Einordnung in Ubergeordnete und ortliche Planungen

Landesraumentwicklungsprogramm

Die Stadte und Gemeinden haben ihre Bauleitplane gemal 8§ 1 Abs. 4 BauGB
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Im Landesraum-
entwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom 24.05.2016 (LEP M-V)
werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung dargestellt.

Fir die Stadt Klitz gelten folgende Ziele und Grundséatze der Raumordnung und
Landesplanung:
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Die Stadt Klutz wird dem Oberzentrum Schwerin und dem Mittelzentrum Greves-
muhlen zugeordnet, welches sich sidlich der Stadt Klitz befindet. Der 6stliche
Bereich der Stadt Kliitz befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Touris-
mus und innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. Die Stadt Klutz liegt
am Uberregionalen StralRennetz, der LO3. Weiterhin wird die Stadt Kliitz von der
LO1 tangiert. Die LO1 wird im LEP M-V nicht kategorisiert.

In Vorbehaltsgebieten fur Tourismus soll nach Programmsatz 4.6 (4) der Siche-
rung der Funktion fir Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beigemes-
sen werden. Die Planung sieht sowohl die Nutzung durch gewerbliche Gebaude
und Infrastrukturnutzung als auch Feriennutzungen vor. Die Planung entspricht
somit dem Programmsatz.

Die Planung sieht keine Nutzung von landwirtschaftlichen Flachen vor. Innerhalb
des Geltungsbereiches befindet sich derzeit eine Flache mit Stellplatzen. Im sud-
ostlichen Bereich sind Grinflachen vorhanden.

Den Zielen und Grundséatzen der Landesplanung wird daher entsprochen.
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Abb. 2: Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V 2016)

Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM)
vom 31. August 2011 konkretisiert die Ziele und Grundséatze des LEP M-V.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg wird die Stadt
Klutz dem Mittelbereich Grevesmuihlen zugeordnet. Zum Nahbereich der Stadt
Klutz gehoren die Gemeinden Boltenhagen, Damshagen und Kalkhorst.

Die Stadt Kliitz wird als Grundzentrum dargestellt. Nach Programmsatz 3.2.2 (2)
des RREP MV sollen Grundzentren als Standorte fiir die Versorgung der Bevdl-
kerung ihres Nahbereiches mit Gitern und Dienstleistungen des qualifizierten
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundbedarfs gesichert und weiterent-
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wickelt werden. Zudem soll zwischen der Stadt Klitz und der Gemeinde Ostsee-
bad Boltenhagen die raumliche Nahe und die funktionale Verflechtung genutzt
werden um die interkommunale Zusammenarbeit zu festigen (3.2.2 (5)).

Die Stadt Klutz liegt an der Uberregionalen StrafRenverbindung LO3 zwischen
Grevesmuhlen und Ostseebad Boltenhagen sowie an dem regionalen Stral3en-
netz der LO1 zwischen Wismar und Dassow. Das Plangebiet grenzt direkt an die
LO1 an.

Der 6stliche Bereich der Stadt Kliitz wird als Tourismusschwerpunktraum und als
Vorbehaltsgebiet fir Landwirtschaft dargestellt. Zudem befindet sich in dem Be-
reich ein Vorbehaltsgebiet fiir Trinkwasser, welches sich weder innerhalb noch in
der naheren Umgebung des Plangebietes befindet.

In den Tourismusschwerpunktraumen soll nach Programmsatz 3.1.3 (2) der Tou-
rismus in besonderem Mal3e als Wirtschaftsfaktor entwickelt werden. Die touris-
tischen Angebote sollen, abgestimmt auf die touristische Infrastruktur, gesichert,
bedarfsgerecht erweitert und qualitativ verbessert werden.

Innerhalb von Tourismusschwerpunktraumen im Bereich der Wohlenberger
Wieck soll der Badestrand weiterhin von Familien mit Kindern in Anspruch ge-
nommen werden kénnen. Dabei ist eine umwelt- und landschaftsvertragliche Ka-
pazitatsentwicklung fur Urlauber und auch fiir Tagesgéaste zu beachten.

A - -

Abb. 3: AuszugA aus dem Reg.ibnalen Raumenthv.ickIung.srogramm est
2011)

Die Stadt Klutz beteiligt das Amt fir Raumordnung und Landesplanung West-
mecklenburg am Planaufstellungsverfahren zwecks Einholung der landesplane-
rischen Stellungnahme in der Phase Entwurf und ergénzt die Begriindung.

5.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Das Gutachtliche Landschaftsprogramm (GLP) stellt die Gbergeordneten, landes-
weiten Erfordernisse und MalRnahmen des Naturschutzes dar. Das Gutachtliche
Landschaftsprogramm wurde flr das gesamte Land aufgestellt und enthalt Pla-
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nungskarten im Maf3stab 1: 250.000. Zuletzt wurde das Gutachtliche Land-
schaftsprogramm im Jahr 2003 durch das damalige Umweltministerium fortge-
schrieben.

5.4 Gutachtlicher Landschaftsrahnmenplan Westmecklenburg

In den Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanen (GLRP) werden die Aussagen
des Gutachtlichen Landschaftsprogramms inhaltlich vertieft und raumlich konkre-
tisiert. FUr den Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg liegt zu-
letzt die Fortschreibung aus dem Jahr 2008 vor; er wurde nach Durchfihrung
eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens im September 2008 fertiggestellt.

55 Flachennutzungsplan

Die Stadt Klitz verfugt Giber einen Flachennutzungsplan. Das Plangebiet befindet
sich innerhalb des Bereiches der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes. Der
nordliche Teil des Plangebietes wird als Sondergebiet fir Versorgung und Infra-
struktur nach 8 11 BauNVO dargestellt. Im Bereich der nordwestlichen Plan-
grenze befindet sich ein Schutzobjekt im Sinne des Naturschutzrechts. Verein-
zelte Bereiche im Sudwesten und im Stidosten sind als Grinflachen mit Mal3nah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ge-
kennzeichnet. Im Nordosten des Plangeltungsbereiches der Satzung lber die 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 befindet sich im Flachennutzungsplan
ein Uberschwemmungsgebiet. Unter Beriicksichtigung der Hohenlagen kénnen
Konflikte ausgeschlossen werden.

Im Nordosten grenzt die Verkehrsflache der LO1 an das Plangebiet an. Im Sid-
osten und Sidwesten wird die ins Plangebiet reinragende Griinflache mit Malf3-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
weitergefuhrt. Nordwestlich des Plangebietes befinden sich weitere Griinflachen.
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Auf der wirksamen 1. und 2. Anderung des Flachennutzungsplanes ist das Plan-
gebiet fur die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 abgegrenzt (rot um-
grenzt). Die Bau- und Verkehrsflachen der 3. vorhabenbezogenen Anderung und
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Erganzung des Bebauungsplanes Nr. 15 kdnnen als aus dem Flachennutzungs-
plan entwickelt angesehen werden. Die veranderte Art der Nutzung verlangt zu-
kunftig eine Anpassung des Flachennutzungsplanes.

Am 07.06.2021 hat die Stadtvertretung der Stadt Klltz den Beschluss Uber die
Aufstellung der 10. Anderung des Flachennutzungsplanes gefasst. Sie hat sich
mit den Belangen auseinandergesetzt und ist zu folgenden Darlegungen gekom-
men.

Die Stadt Klutz verfligt Uber den wirksamen teilgenehmigten Flachennutzungs-
plan. Im wirksamen teilgenehmigten Flachennutzungsplan der Stadt Klitz sind
die Flachen als Sondergebiet fir Versorgung und Infrastruktur dargestellt. Die
Stadt Klutz ist bisher davon ausgegangen, dass die Entwicklung des geplanten
Vorhabens aus den Darstellungen des Flachennutzungsplanes anzusehen ist.
Der Landkreis Nordwestmecklenburg, Bauleitplanung, hat geltend gemacht, dass
mit der vorgelegten 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 und dem darin
zulassigen Nutzungsspektrum eine Entwicklung aus den Darstellungen des wirk-
samen Flachennutzungsplanes der Stadt Kliitz nicht gegeben ist. Die Uberwie-
gende Errichtung von Ferienwohnungen entwickelt sich nicht aus dem Spektrum
der touristischen Infrastruktur und Versorgung.

Mittlerweile hat sich die Stadt Kliitz mit den Belangen beschaftigt und der Anteil
der Ferienwohnungen ist maximal gleichartig dem Anteil der Anlagen flr Versor-
gung und Infrastruktur. Somit besteht eine ausgewogene Nutzungsstruktur. Aus
Sicht der Stadt Klitz ist eine Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan gege-
ben.

Da nunmehr eine gleichgewichtige Entwicklung von Versorgung und Infrastruktur
und Ferienwohnungen gegeben ist, geht die Stadt Klitz davon aus, dass die Ent-
wicklung aus dem Flachennutzungsplan gegeben ist.

Die am 07.06.2021 beschlossene Aufstellung der 10. Anderung des Flachennut-
zungsplanes der Stadt Klutz sollte im vereinfachten Verfahren gemai 8 13
BauGB erfolgen. Dies wurde auch mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg,
Bauleitplanung, abgestimmt. Es wurde dargestellt, dass von einer Beteiligung mit
dem Vorentwurf (gemal § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) gemafl3 § 13 Abs. 2
Nr. 1 BauGB; von der Umweltprifung und dem Umweltbericht gemaf § 13 Abs.
3 BauGB abgesehen werden kann.

Die Anwendung des vereinfachten Verfahrens gemaf § 13 BauGB wurde fir die
Aufstellung der 10. Anderung des Flachennutzungsplanes geprift. GemaR § 13
BauGB kann die Stadt Kliitz das vereinfachte Verfahren fiir die 10. Anderung des
Flachennutzungsplanes anwenden, wenn durch die Anderung des Flachennut-
zungsplanes die Grundziige der Planung nicht berihrt werden.

- Es werden keine Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchfihrung einer Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVP) nach Anlage 1 zum Gesetz Uber die
UVP oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet oder begriindet. Es
sind derzeit nach den Angaben des Vorhabentragers insgesamt maximal
13 Ferienwohnungen mit insgesamt 42 Betten geplant (Ferienwohnungen
mit 2 bis 4 Betten). Der Nachweis wird in der Begriindung zur 10. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes aufgefiihrt.

- Es bestehen keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung der in § 1
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b) genannten Schutzgiter (Erhaltungsziele und
Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete i.S. des BNatSchG), auch nicht in
Summation mit weiteren Projekten. Fir die Bewertung wird die Realisie-
rung der MalRnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Natura 2000-
Schutzgebietskulisse im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 27
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der Stadt Klutz vorausgesetzt bzw. deren Wirksamkeit. Der Nachweis

wird gefuhrt und den Planunterlagen (im Entwurf) beigefugt.
Im Aufstellungsverfahren waren insbesondere die Auswirkungen auf das FFH-
Gebiet auf mégliche Konflikte zu untersuchen und zu l6sen, so dass keine Be-
eintrachtigung der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke der Natura 2000-Ge-
biete bestehen.
Die 10. Anderung des Flachennutzungsplanes beinhaltet gemafR Aufstellungsbe-
schluss die Erweiterung der Zweckbestimmung des bereits im wirksamen Fla-
chennutzungsplan dargestellten sonstigen Sondergebietes Versorgung + Infra-
struktur (SO V+I, gemaR § 11 BauNVO) um die Ferienwohnnutzung (SO F+V+I,
gemal § 11 BauNVO).
Damit bezieht sich die Plananderung nur auf Einzelheiten der Planung mit der
Folge, dass der planerische Grundgedanke erhalten bleibt und somit eine Ande-
rung von minderem Gewicht gegeben ist, die noch von dem planerischen Willen
der Stadt Klitz umfasst ist. Die Stadt Kliitz geht davon aus, dass dies hier zutref-
fend ist, obwonhl fir das Plangebiet die Unterbringung von Ferienwohnungen und
Ferienzimmern auf maximal 2/3 der Geschossflache geplant ist. Fur die Grund-
konzeption des Flachennutzungsplanes geht die Stadt Kliitz davon aus, dass die
Anderung aufgrund der 10. Anderung des Flachennutzungsplanes inhaltlich und
funktionell nur von geringer Bedeutung sind. Mittlerweile wurde die Kapazitat auf
maximal 50 % fir die Ferienwohnungen reduziert.
Die Flache des SO-Gebietes wurde nicht veréndert; diese bleibt weiterhin in glei-
chem Umfang erhalten. Marginale Abweichungen werden hingenommen.

Die Stadt Kliitz geht davon aus, dass eine Ubereinstimmung zwischen vorberei-
tender und verbindlicher Bauleitplanung besteht, zumal die Kapazitat der Ferien-
wohnungen auf maximal die Halfte reduziert wird. Zuséatzlich ist von der Stadt
Klutz die Prazisierung des Flachennutzungsplanes im Zusammenhang mit den
Entwicklungsabsichten in Oberhof vorgesehen. Der Bereich soll gesamtheitlich
bewertet werden. Die Bearbeitungen des Flachennutzungsplanes sollen dann fur
den Bereich von Oberhof und Wohlenberg gesamtheitlich durchgefihrt werden.
Mit der beabsichtigten Anderung soll das Nutzungsspektrum dann prazisiert wer-
den. Die Nutzungen fir Ferienwohnungen werden zusétzlich zur Versorgung und
Infrastruktur mit aufgenommen.

Somit geht die Stadt Klitz davon aus, dass die Entwicklung aus dem Flachen-
nutzungsplan mit der vorliegenden Planung gegeben ist. Die Nutzung fir Ferien-
wohnungen wird im Verfahren der Uberarbeitung des Flachennutzungsplanes
angepasst.

Die an das Plangebiet angrenzenden Bereiche entsprechen den Nutzungen, die
in der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes dargestellt sind. Die Bau- und
Verkehrsflachen der 3. Anderung des B-Planes Nr. 15 kénnen als aus dem Fla-
chennutzungsplan entwickelt angesehen werden. Die Nutzungen bedurfen der
Anpassung.
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5.6

5.7

STADT KLOTZ
FLACHENNUTIUNGSPLAN

...........
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bb. 5: 10. Anderung des Flachennutzungsplans mit Lage des Plangebietes

N Geltungsbereich der 3. Anderung
3 des B-Plan Nr. 15 der Stadt Klitz

Abb. . 0. Anderug des Flachennutzungspla auf Luftbild mit Lage ds Plangebietes, Stand
2018, Quelle GAIA M-V

Landschaftsplan

Es liegt kein wirksamer Landschaftsplan der Stadt Klitz vor.

Schutzgebiete-Schutzobjekte

Internationale Schutzkategorien

Das Vorhabengebiet befindet sich im Abstand von etwa 20 m zu dem Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung ,Wismarbucht* (DE_1934-302). Das Gebiet um-
fasst eine Flache von 23.840 ha. Es handelt sich vor allem um Wasserflachen
der Wismarbucht und des Salzhaffs sowie einen schmalen Landstreifen.
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Schutzzweck/ Erhaltungsziele des Schutzgebietes

~Schutzzweck fir das FFH-Gebiet ist die Erhaltung des vielfaltigen Komplexes
aus marinen und Kustenlebensraumtypen, die typisch fur den siidwestlichen Ost-
seeraum sind und auf Grund der naturnahen Auspragungen besonders bedeut-
sam sind fur den Schutz charakteristischer Tier- und Pflanzenarten. Im Sommer-
halbjahr sind Teilbereiche besonders wichtig fir die relevanten Brutvogelarten
sowie flr mausernde Wasservogel. Im Winterhalbjahr hat fast das gesamte Ge-
biet eine hohe Bedeutung fur die Rast und Nahrungsaufnahme von Zugvogelar-
ten. Der giinstige Zustand der Lebensrdume und Arten soll erhalten werden, der
Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Brutvogelarten im ungtinstigen Zu-
stand soll wiederhergestellt werden. Dariiber hinaus werden fir ausgewabhlte Le-
bensraumtypen und Arten Entwicklungsmal3nahmen angestrebt.

Wichtige funktionale Voraussetzungen fur glinstige Erhaltungszustande sind die
Sicherung und weitere Verbesserung der Gewassergute, der Erhalt der naturli-
chen Morphologie und Hydrologie der Kiistengewasser, kiistendynamischer Pro-
zesse sowie der relativen Ungestortheit weiterer Bereiche. Fihrt die Verbesse-
rung der Wassergiite zum Rickgang von Arten, die an sehr eutrophe Verhalt-
nisse angepasst sind, entspricht diese Entwicklung dem Schutzzweck.

Das Gebiet hat gleichzeitig bereits zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung mit seinen
Strand- und naturnahen Kistenabschnitten eine sehr hohe Bedeutung fiir die
menschliche Erholung und den Tourismus. Diese Qualitaten sollen erhalten und
mit den Anforderungen zum nachhaltigen Schutz der Arten und Lebensraume in
Ubereinstimmung gebracht werden.” (Managementplan fir das FFH-Gebiet DE
1934-302 Wismarbucht)

Die Lage und Ausdehnung des GGB ,Wismarbucht” sind in den nachfolgenden
2 Abbildungen dargestellt.
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il

Lage 3. Anderung
B-Plan Nr. 15
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Abb. 7: Ausdehnung des Gebietes Gemeinschaftlicher Bedeutung ,Wismarbucht* (blau) mit Uber-
sicht der Lage im Raum (Quelle: © LUNG M-V (CC BY-SA 3.0

Geltungsbereich der 3. Anderung
des B-Plan Nr. 15 der Stadt Kliitz

Abb. 8: Ausdehnung des Gebietes Gemeinschaftlicher Bedeutung ,Wismarbucht* (blau) mit Dar-
stellung des Geltungsbereiches der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Kliitz
(Quelle: © LUNG M-V (CC BY-SA 3.0))
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Das Plangebiet befindet sich im Abstand von etwa 100 m zu dem Europaischen
Vogelschutzgebiet ,Wismarbucht und Salzhaff* (DE_1934-401). Das Gebiet er-
streckt sich gemafl Managementplan Uber eine Flache von 42.483 ha und um-
fasst die Wismarbucht, das Salzhaff und im Osten angrenzende Landflachen.
Etwa zwei Drittel der Flache werden von Kiistengewassern und ca. ein Drittel von
Landflachen eingenommen. Bei dem Schutzgebiet handelt es sich um eine stark
gegliederte Ostsee-Boddenlandschaft mit Untiefen, Inseln und Halbinseln sowie
angrenzender offener bis halboffener Ackerlandschaft im Kustenhinterland.

Schutzzweck/ Erhaltungsziele des Schutzgebietes

Der Schutzzweck fir das VSG "Wismarbucht und Salzhaff" ergibt sich aus der
Landesverordnung Uber die Européaischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-
Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO M-V) vom 12.
Juli 2011. Der Schutzzweck entspricht den jeweiligen Erhaltungszielen des
Schutzgebietes (8§ 32 Abs. 3 BNatSchG). Nach § 1 Abs. 2 VSGLVO M-V besteht
der Schutzzweck der Europaischen Vogelschutzgebiete im Schutz der wildleben-
den Vogelarten sowie ihrer Lebensrdume gemanR Anlage 1.

Erhaltungsziel des jeweiligen Europaischen Vogelschutzgebietes ist gemal § 4
VSGLVO M-V die Erhaltung oder Wiederherstellung eines giinstigen Erhaltungs-
zustandes der mafgeblichen Bestandteile des Gebietes. In Anlage 1 der
VSGLVO M-V werden als mal3gebliche Bestandteile die Vogelarten und die hier-
fur erforderlichen Lebensraumelemente gebietsbezogen festgesetzt.

Die Lage und Ausdehnung des VSG sind in den nachfolgenden 2 Abbildungen
dargestellt.

Lage 3. Anderung
B-Plan Nr. 15

Beckenmiz
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Abb. 9: Ausdehnung des Europdaischen Vogelschutzgebietes ,Wismarbucht und Salzhaff* (braun)
mit Ubersicht der Lage im Raum (Quelle: © LUNG M-V (CC BY-SA 3.0))
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Geltungsbereich der 3. Anderung

des B-Plan Nr. 15 der Stadt Kliitz

b

Abb. 10 Ausdehnung des Europdischen Vogelschutzgebietes ,Wismarbucht und Salzhaff* (braun)
mit Darstellung des Geltungsbereiches der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt
Klitz (Quelle: © LUNG M-V (CC BY-SA 3.0))

Nationale Schutzkategorien
Es befinden sich keine Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete in re-
levanter Nahe zum Plangeltungsbereich.

Trinkwasserschutzgebiete

Das Plangebiet liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Das nachstgelegene
Trinkwasserschutzgebiet ,Oberhof/ Klitz* MV_WSG_ 2033 01 befindet sich
nordwestlich des Plangebietes in einer Entfernung von 2,1 km.
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K " | wse ,0berhof/ Kliitz*
MV_WSG_2033 01, Schutzzone Iil

Lage 3. Anderung
des B-Plan Nr. 15

Abb. 11: Wasserschutzgebiet ,Oberhof/ Kliitz* mit Ubersicht der Lage im Raum (Quelle: © GAIA
M-V, Zugriff August 2025, mit eigener Bearbeitung)

Kistenschutzgebiet

Das Plangebiet liegt nicht in einem Kuistenschutzgebiet, jedoch befindet sich
wasserseits der LandesstralRe das Kistenschutzgebiet "Wohlenberger Wiek" in
einem Abstand von ca. 20 m.

Lage 3. Anderung '
des B-Plan Nr. 15

KSG ,Wohlenberger [ T —
Wieck” y

Abb. 12: Kistenschutzgebiet ,Wohlenberger Wieck" (Quelle: © GAIA M-V, Zugriff August 2025,
mit eigener Bearbeitung)

Gesetzlich geschitzte Biotope gemal 8§ 20 NatSchAG M-V

Im Nordwesten befindet sich angrenzend und teilweise innerhalb des Plangebie-
tes ein gesetzlich geschitztes Biotop. Bei dem Biotop handelt es sich um eine
Feldhecke mit Uberhaltern, Laubbaumen. Innerhalb des Bereiches befindet sich
bereits das Regenwasserriickhaltebecken. Die Gehdlzbestande werden im Rah-
men des Planaufstellungsverfahrens bewertet.
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6.1

N

Geltungsbereich der 3.
Anderung des B-Plan Nr. 15

Abb. 13: Gemafl § 20 NatSchAG M-V gesetz
gebietes (Quelle: © GAIA M-V, Zugriff August 2025, mit eigener Bearbeitung)

Stadtebauliche Bestandsaufnahme

Planungsrechtliche Ausgangssituation

Die Flachen im Plangeltungsbereich sind teilweise mit der 2. Anderung des Be-
bauungsplans Nr. 15 der Stadt Klitz beplant, teilweise nicht. Siehe nachfolgende
Abbildung.

Es werden nun mit der 3. Anderung Flachen, die in der 2. Anderung des Bebau-

ungsplans Nr. 15 wie folgt festgesetzt sind, beplant:

- Sonstiges Sondergebiet Versorgungs- und Infrastruktur gemafl § 11
BauNVO, hier: Flachen fir Stellplatze zugunsten der SO 1 bis SO 7 des Be-
bauungsplanes Nr. 15 sowie fur Strandbesucher.

Fir die Sicherung der Durchwegung wurde ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

festgesetzt. Weiterhin wurden eine Ein-/ Ausfahrt sowie Bereiche ohne Ein-/ Aus-

fahrt festgesetzt.

Die Baugebietsflachen wurden mit Grunflachen und Anpflanzflachen umsaumt.

Weiterhin wurden Larmpegelbereiche festgesetzt.
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6.2

6.3

6.4

o Geltungsbereich der Satzung tiber
1 die 3. Vorhabenbezogene Anderung
“I*Jund Ergédnzung des

.. | Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Kliitz

43i) Vom Satzungsbeschiuss ?
iiber den Bebauungsplan Nr. 15 [ —
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Abb. 14: Auszug aus der Satzung (liber die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 15 der Stadt

Kliitz mit Geltungsbereich der 3. Anderung

Vorhandene Bebauung und Nutzungen

Innerhalb des Plangebiets

Innerhalb des Plangebietes befinden sich 6ffentliche Parkplatzflachen, die durch
Grunflachen mit Heckenstrukturen eingegriint werden. Im Nordwesten befindet
sich ein Regenwasserrickhaltebecken und eine Griunflache mit Gehélzen und
dem Zulauf zum Regenwasserrickhaltebecken.

Angrenzend an das Plangebiet

Norddstlich befindet sich die Landesstral3e (L 01) mit dem stralRenbegleitenden
Geh- und Radweg. Im Siudosten und Sudwesten befinden sich Grunflachen.
Nordwestlich grenzen die Infrastruktureinrichtungen und die Griunflache eines
Hotels, begrenzt durch den Graben und grabenbegleitende Pflanzung an.

Erschliel3ung

Die Flachen des Plangebietes sind lber die LandesstraRe (L 01) erschlossen.
Die Landesstral3e grenzt an den Geltungsbereich unmittelbar an und liegt somit
auRRerhalb des Geltungsbereiches. Zur Nutzung des vorhandenen offentlichen
Parkplatzes und der weiterfilhrenden Wegeverbindung ist eine Ein-/ Ausfahrt von
der LandesstralRe vorhanden.

Naturraumlicher Bestand

Innerhalb des Plangebietes befinden sich anthropogen genutzte Flachen, die be-
reits als Parkplatz genutzt werden sowie Wiesenflachen bzw. Griinlandflachen.
Einzelne Baume und Gehdlze sind in den Randbereichen vorhanden; teilweise
wird das Grundstiick von einer Hecke umfriedet. Innerhalb dieser umfriedeten
Hecke befinden sich genutzte als Parkplatz und ungenutzte als Wiesen- und Wei-
deflachen Flachen. Die Heckenstrukturen grenzen das Grundstiick gegentiber
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den Ackerflachen ab. Innerhalb des Plangebietes sind auch Heckenstrukturen
vorhanden. Entlang der LandesstralRe verlauft eine geschiitzte Baumreihe.

7. Planungsziele und stadtebauliches Konzept

7.1 Ziele und Zwecke der Planung

Die Planungsziele bestehen in der Schaffung von planungsrechtlichen Voraus-
setzungen fir Einrichtungen der touristischen Infrastruktur und der Errichtung
von dafir erforderlichen Geb&auden und Stellplatzen; ebenso soll weiterhin ein
oOffentlicher Parkplatz fur die Strandbesucher bestehen. Eine Entlastung der bis-
herigen Verkehrssituation soll dadurch geschaffen werden, dass mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 32 zusatzliches Parkplatzangebot geschaffen wird. Insbesondere
am Zugang zum Anleger an der Wohlenberger Wiek mit den Infrastruktureinrich-
tungen und der Strandflache ist in den Sommer- und Bademonaten ein verstark-
ter Frequenzbereich vorhanden.

7.2 Stadtebauliches Konzept

Unter Beriicksichtigung der Planungsziele werden hier 2 Gebaude, die der Un-
terbringung von Anlagen zur touristischen Versorgung und Infrastruktur sowie zu
Zwecken der Erholung dem touristisch genutzten ferienméfRigen Wohnen einem
wechselnden Personenkreis dienen sollen, geplant. Die beiden Geb&ude sind 2
%, geschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und geneigten Satteldacher ge-
plant. Es sind Anlagen und Raume fir die Versorgung und Infrastruktur, die dem
Betrieb der Ferienanlage innerhalb der Bebauungsplane Nr. 15 und Nr. 27 und
der offentlichen Infrastruktur dienen, zulédssig. Weiterhin kénnen Anlagen und
Réaume flr Sport, Fitness, Wellness, Gastronomie und Verkaufsflachen wie in
Mischgebieten, Einrichtungen des Fremdenverkehrsservice inklusive Vermie-
tungsbiiros errichtet werden. Urspriinglich waren auf maximal 2/3 der Geschoss-
flache Ferienzimmer und Ferienwohnungen vorgesehen. Ausnahmsweise soll je
1 Betriebswohnung fir Mitarbeiter und Betriebsinhaber zuldssig sein. Die Zuord-
nung der Ferienwohnungen und gewerblichen Nutzungen wurde auf einen pro-
zentualen Anteil von 53 % fir Ferienwohnungen und 47 % flr gewerbliche Nut-
zungen festgelegt. Dafir wird das Planverfahren fortgefuhrt.

Die Stellplatze zugunsten der geplanten Nutzungen sind in ausreichendem Mal3e
zwischen der LandesstralRe und den geplanten Gebauden zu errichten. Der vor-
handene 6ffentliche Parkplatz wird umverlegt, so dass dieser kiinftig stidéstlich
des festgesetzten Sondergebietes zu finden ist.

Die Eingrinung mit Hecken soll bestehen bleiben bzw. noch erganzt werden.
Die Griunflache im Nordwesten des Plangebietes soll erhalten werden. Sie dient
dem Zufluss zum Regenwasserriickhaltebecken, welches sich im nordwestlichen
Plangeltungsbereich befindet. Dieses wird mit der vorliegenden Planung pla-
nungsrechtlich gesichert.

8. Inhalt des Bebauungsplanes

8.1  Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird entsprechend dem stadtebaulichen Konzept
als sonstiges Sondergebiet — Versorgung und Infrastruktur gemaf § 11 BauNVO
festgesetzt.
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8.2

Das Sonstige Sondergebiet — Versorgung und Infrastruktur dient der Unterbrin-
gung von Anlagen zur touristischen Versorgung und Infrastruktur sowie zu Zwe-
cken der Erholung dem touristisch genutzten, ferienmaRigen Wohnen einem
wechselnden Personenkreis.

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes - Versorgung und Infrastruktur sind zu-
lassig:

- Anlagen und Raume fir Versorgung und Infrastruktur, die dem Betrieb
der Ferienanlage innerhalb der Bebauungsplane Nr. 15 und Nr. 27 und
der ortlichen Infrastruktur dienen,

- Anlagen und Raume fir Sport, Fitness, Wellness, Restauration, Verkauf,
Verkaufsflachen wie in Mischgebieten nach § 6 BauNVO, Einrichtungen
des Fremdenverkehrsservice, Vermietungsbiiros,

- Ferienzimmer und Ferienwohnungen auf maximal 47 % der Geschoss-
flache (in Abhangigkeit vom Beschluss Uber den Entwurf 50 % der Ge-
schossflache),

- R&ume nach § 13 BauNVO fir die Gesundheit dienende Berufe,

- sonstige dem Sondergebiet dienende nicht stérende Gewerbebetriebe.

Ausnahmsweise ist je maximal je 1 Wohnung nur fir Mitarbeiter und fur Auf-
sichtspersonal bzw. Betriebsinhaber zulassig.

Die textlichen Festsetzungen gelten fur den Bereich des Vorhabens. Damit es
moglich ist dartber hinaus Prazisierungen mit dem Durchfuhrungsvertrag zu tref-
fen, wurden die textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung durch
eine Passage mit Bezug auf die Anwendung des § 12 Abs. 3a BauGB erganzt.

Malf der baulichen Nutzung

Die Stadt Kliitz setzt mit der vorliegenden 3. Anderung des Bebauungsplans das
Mal3 der baulichen Nutzung wie folgt fest:
- Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstmal? mit GRZ,
- Zahl der Vollgeschosse als Hochstmalf3, mit maximal 3 Vollgeschossen,
- Traufhohe (TH) als Hochstmalf3 Gber dem Bezugspunkt,
- Firsthdhe (FH) als Hochstmal? tiber dem Bezugspunkt.

Grundflachenzahl

Unter Beriicksichtigung der Planungsziele wird fir das gesamt Plangebiet eine
Grundflachenzahl max. 0,45 (als HochstmalR) festgesetzt. Gemafl § 19 Abs. 4
Satz 3 BauNVO darf die maximal zulassige Grundflachenzahl durch die Grund-
flachen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 75 v.H.
uberschritten werden. Die Erhéhung der Uberschreitung bis zu 75% wird durch
den ruhenden Verkehr aufgrund der geplanten Nutzung hervorgerufen.

Zahl der Vollgeschosse

Unter Bertcksichtigung des stadtebaulichen Konzeptes und der 6rtlichen Situa-
tion einer Hanglage werden maximal 3 Vollgeschosse als zulassiges Hochstmalf3
festgesetzt. Aufgrund der Hanglage kann das unterste Geschoss ein Vollge-
schoss sein, jedoch nicht zwangslaufig.

Hoéhe der baulichen Anlagen

Zur Festsetzung der Hohenentwicklung werden die Traufhéhe und die Firsthéhe
fur Gebaude mit geneigten Dachern als obere Bezugspunkte definiert und fest-
gesetzt. Mal3gebend ist das eingedeckte Dach.
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8.3

8.4

8.5

Als untere Bezugshéhe fur die Festsetzung der First- und Traufhthe dient der
Erdgeschossfu3boden (Fertigful3boden). Dieser untere Bezugspunkt wurde ent-
sprechend benannt und festgesetzt (sh. nachfolgend unter dem Punkt "Héhen-
lage" dieser Begriindung.

Bei der Hohenentwicklung wurde die Lage in Ostseenahe sowie die Hanglage
bertcksichtigt.

Geschossflache

Eine Geschossflache wurde konkret nicht festgesetzt. Da jedoch zur Regelung
des Verhaltnisses der gewerblichen Nutzung zur Flache von Ferienzimmern und
Ferienwohnungen auf die Geschossflache zuriickgegriffen wird, wurde klarge-
stellt, welche Flachen bei der Ermittlung der Geschossflache zu berlcksichtigen
sind.

Nach den vorliegenden Unterlagen des Vorhabens ist das Erdgeschoss des Hau-
ses A nicht als Vollgeschoss anzusehen, so dass mit der 0.g. Festsetzung ge-
wahrleistet wird, dass auch Flachen von Aufenthaltsraumen inkl. der zugehorigen
Treppenrdume und Umfassungswande in Nichtvollgeschossen mit zu berick-
sichtigen sind.

Bauweise, Uberbaubare Grundsticksflachen

Fur die Baugebietsflachen innerhalb des Geltungsbereiches der 3. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15 ist nur die offene Bauweise zuldssig. Es sind nur Ein-
zelhauser zulassig. Die Festsetzungen wurden unter Beriicksichtigung des stad-
tebaulichen Konzeptes getroffen.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflichen werden mit Baugrenzen (Baufenster)
festgesetzt. Um sicher zu stellen, dass Flachen nur mit Terrassen Uberbaut wer-
den kénnen, wurde eine entsprechende Festsetzung getroffen.
Uberschreitungen der Baugrenzen fiir Bauteile, wie Dachflachen, Erker und be-
tonte Eingangsbereiche sind bis zu einer jeweiligen Breite von 10,00 m und einer
Tiefe von 1,00 m zulassig. Diese Festsetzung ermdglicht das Uberschreiten der
festgesetzten Baugrenzen im Einzelfall bei Bedarf innerhalb der aufgefiihrten
Grenzen.

Bei der Errichtung der Gebéaude sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen
an Abstandsflachen beachtlich.

Hbéhenlage

Die Begriffe der First- und Traufh6he werden zur Eindeutigkeit der Festsetzungen
definiert.

Der untere Bezugspunkt wird mit 4,00 m 4. NHN (DHHN92) auf der Grundlage
des vorliegenden Vorhabens festgesetzt.

Um einen Spielraum im Rahmen der weiterfihrenden Projektplanung zu gewéah-
ren, wurde ein Spielraum fir die Lage des Erdgeschossfulzbodens (Fertigful3bo-
den) in Bezug auf den unteren Bezugspunkt festgesetzt.

Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze

Mittels Festsetzung wird klargestellt, dass innerhalb des sonstigen Sondergebie-
tes — Versorgung und Infrastruktur die Garagen und Stellplatze gemafl § 12
BauNVO nur aufgrund des durch die zuldssige Nutzung dieses Sondergebietes
verursachten Bedarfes zul&ssig ist.
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8.6

8.7

8.8

Garagen nach 8§ 12 BauNVO sind im sonstigen Sondergebiet nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig. Damit wird erreicht, dass insbeson-
dere auf den Flachen zwischen der Landesstral3e und den Geb&uden keine Ga-
ragen errichtet werden kénnen und sich somit nicht storend auf die Blickbezie-
hungen Ostsee — Gebaude auswirken kénnen.

Um den Bedarf an Stellplatzen zu decken, wurden gemal dem stadtebaulichen
Konzept Flachen zwischen den geplanten Gebauden und der Landesstralie fest-
gesetzt, in denen die Stellplatze zulassig sind.

Verkehrsflachen, Ein- und Ausfahrten

Die Landesstral3e L 01 (Verbindung Klutz — Wismar) mit dem stral3enbegleiten-
den Geh- und Radweg liegt auRerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes und grenzt unmittelbar an. Eine Verkehrsflache fir die LandesstralRe so-
wie den straBenbegleitenden Geh- und Radweg wird mit der 3. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15 somit nicht festgesetzt.

Unter Berlicksichtigung der planerischen Zielsetzung, den 6ffentlichen Parkplatz
umzuverlegen, wurde die Flache entsprechend als Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung — offentlicher Parkplatz festgesetzt. Im weiteren Planaufstel-
lungsverfahren werden ggf. noch Festlegungen zur kiinftigen Versiegelung des
Parkplatzes getroffen.

Die Ein-/ Ausfahrten in das Sondergebiet sowie auf den oOffentlichen Parkplatz
werden mittels Festsetzung der Ein-/ Ausfahrten in der Planzeichnung vorgege-
ben, um konkret die Ein-/ Ausfahrten festlegen zu kénnen. Fir die Ein-/ Ausfahrt
zum sonstigen Sondergebiet wird die vorhandene Ein-/ Ausfahrt genutzt. Die Zu-
fahrt zum offentlichen Parkplatz ist neu zu schaffen. In diesem Zusammenhang
wurde festgestellt, dass sich ein Baum an der LandesstraRe in der Ortlichkeit
nicht vorhanden ist, so dass die Ein-/ Ausfahrt nicht beeintrachtigt wird.
Innerhalb des sonstigen Sondergebietes sowie innerhalb der 6ffentlichen Park-
platzflache werden Bereich zur Landesstral3e mit dem stralBenbegleitenden Geh-
und Radweg aul3erhalb der festgesetzten Ein-/ Ausfahrten als Bereiche ohne
Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Die Landesstral3e stellt eine wichtige und entspre-
chend frequentierte Verkehrsverbindung dar. Die Festsetzung dient der Siche-
rung des Verkehrsflusses. Weiterhin dient die Festsetzung dazu, den vorhande-
nen Baumbestand mdglichst gering zu beeintrachtigen, indem konkret die Ein-/
Ausfahrten festgesetzt werden.

Flachen fir die Ver- und Entsorgung

Innerhalb des Plangebietes der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 ist ein
Regenwasserriickhaltebecken vorhanden. Die Flache ist kiinftig planungsrecht-
lich fur die vorgefundene und ausgeiibte Nutzung zu sichern, so dass eine ent-
sprechende Flache mit der Zweckbestimmung — Regenwasserrickhaltebecken
festgesetzt wurde.

Flachen zur Regelung des Wasserabflusses

Diese Festsetzung wurde mit dem Ursprungsbebauungsplan (2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15) gemaf3 § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB getroffen und wird mit
der vorliegenden 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 beibehalten.
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8.9

9.1

9.2

"Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser der Dachflachen und der ver-
siegelten Flachen der Baugrundstiicke, das nicht vor Ort versickert werden kann,
ist in Anlagen zur Ableitung anfallenden Oberflachenwassers (z.B. Versicke-
rungsschéachte) zu sammeln und zu versickern. Das auf den Verkehrsflachen an-
fallende Oberflachenwasser ist Uber Regenabwasserleitungen und Regenwas-
serruckhaltebecken abzuleiten und der 6rtlichen Vorflut zuzuleiten.”

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Zur Sicherung der Durchwegung des Plangebietes der Allgemeinheit und insbe-
sondere der Gaste des hthergelegenen Ferienhausgebietes wird ein Geh-, Fahr-
und Leitungsrecht in der Breite von 5 m festgesetzt.

Festsetzungen fir grinordnerische MaBnahmen und Ausgleichsmafnah-
men

Die mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 getroffenen Festsetzungen
wurden im Hinblick auf ihre Gliltigkeit geprift.

Grunflachen

Die Flache im Nordwesten des Plangebietes wurde als private Grinflache mit der
Zweckbestimmung — Schutzgrin festgesetzt. Diese Festsetzung dient dem
Schutz der in der Ortlichkeit vorhandenen Gehélzflache und des Grabens. Es
wird eingeschatzt, dass es sich hier um ein Siedlungsgeh6lz handelt (gewasser-
begleitender Gehélzsaum, ohne Schutzstatus). Zusatzlich wird der Geholzbe-
stand flachig zum Erhalt festgesetzt. Die konkrete Festsetzung von Einzelb&u-
men wird somit als nicht notwendig erachtet.

Das Plangebiet soll nach Sudosten und Stidwesten eingegriint werden, so dass
die vorhandene Hecke auf der privaten Grinflache mit der Zweckbestimmung —
extensive Wiese/ Weide, die tber die Geltungsbereichsgrenze der 3. Anderung
fortgefiihrt wird, zum Erhalt festgesetzt wird.

Gegeniiber der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 wird die dort festge-
setzte Grunflache verringert. Fur die Hecke, die innerhalb der geplanten Park-
platzflaiche vorzufinden ist, ist wahrend des Planaufstellungsverfahrens ein An-
trag auf Rodung zu stellen.

Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Die Heckenstruktur am Plangeltungsbereichsrand (Siidosten, Stidwesten) wurde
bereits realisiert und ist kiinftig zu erhalten. Sie befindet sich auf einer Grinflache,
die bereits mit der 2. Anderung als private Griinflache mit der Zweckbestimmung
— Extensivgrinland ("E") und gleichzeitig als Ausgleichsflache (M 1 in der Raute
gekennzeichnet) festgesetzt ist.

GemaR der 2. Anderung sind die Ausgleichsflachen mit der Zweckbestimmung
~Extensivgrinland“ (M 1 in der Raute gekennzeichnet) sind als Wiesen- oder
Weideflachen auszubilden und dauerhaft zu pflegen. Fir die Nutzung darf die
Flache durch ein- bzw. zweimalige Mahd bzw. extensive Beweidung (1-2
GVE/ha) in Anspruch genommen werden. Eine Dingung der Griinflachen bzw.
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9.3

9.4

10.

11.

der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist auf der Flache unzuléssig. Da die Fest-
setzung weiterhin Gultigkeit besitzt wurde diese entsprechend Gbernommen.

Da ein Teil der Grunflache innerhalb der 3. Anderung als 6ffentlicher Parkplatz
Uberplant wird, ist dies im weiteren Planaufstellungsverfahren im Hinblick auf die
erforderliche Eingriffs- Ausgleichsbilanz zu beachten.

Anpflanzungen von Baumen, Strauchern und Bindungen fir die Bepflan-
zung und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie Gewassern

Die Pflanzliste wurde gemaR den Festsetzungen der 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 15 ibernommen und soll unveréndert auch fur die vorliegende
3. Anderung weiterhin Giiltigkeit besitzen.

Die Zuordnungsfestsetzung geman der 2. Anderung wurde tlbernommen und soll
auch weiterhin giiltig sein.

Erhaltungsgebot fir Baume

Innerhalb des Geltungsbereiches der 3. Anderung sind keine Baume zum Erhalt
festgesetzt, jedoch sind die Erhaltungsgebote fiir die Baume entlang der Landes-
stral3e mit dem stral3enbegleitenden Geh- und Radweg auf der Grundlage der 2.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 beachtlich und gelten weiterhin. Die
Baume gelten als geschiitzt auf der Grundlage des § 19 NatSchAG M-V (Schutz
der Alleen und einseitigen Baumreihen entlang der Verkehrsflachen).

Bei der Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass ein Baum in der Ortlichkeit
nicht vorhanden ist. Dies wurde entsprechend in die Planzeichnung — Teil A auf-
genommen.

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen

Die Anforderungen an gesunde Wohn-, Arbeits- und Lebensverhdltnisse der Be-
volkerung sind zu gewahrleisten.

Eine Neubewertung des Verkehrslarms auf der Landesstraf3e 01 wurde im Rah-
men des Aufstellungsverfahrens der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15
vorgenommen. Grundlage war hier, dass das Ortsschild versetzt wird. In Aussicht
gestellt ist das Versetzen des Ortsschildes und somit konnen die Geschwindig-
keiten mit 50 km/h angerechnet werden. Somit kbnnen gesunde Wohn- und Le-
bensverhaltnisse gewahrleistet werden. Anforderungen an den Schallschutz wer-
den festgesetzt. Auf die ursprungliche Methodik zur Festsetzung von Larmpegel-
bereichen kann verzichtet werden.

Ortliche Bauvorschriften

Die Stadt Kliitz hat bereits mit der derzeit geltenden 2. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 15 Festsetzungen Uber die aul3ere Gestaltung baulicher Anlagen ge-
troffen. Diese wurden im Hinblick auf die Giiltigkeit fir das geplante Sondergebiet
fur Versorgung und Infrastruktur geprift und weitestgehend tGbernommen oder
fur diese geplante Bebauung angepasst. Somit wurden fir die geplante Bebau-
ung einzelne Festsetzungen zur &ufReren Gestaltung baulicher Anlagen gemaRi
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12.

12.1

12.2

§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs. 1 LBauO M-V fur die vorliegende
3. Anderung des Bebauungsplanes getroffen.

Die Festsetzungen dienen der positiven Gestaltung des Ortsbildes und tragen
der Situation zwischen Ostsee und Ferienhausgebiet Rechnung. Ziel ist es, mit
den Festsetzungen einen stadtebaulichen Rahmen fiur die Ergénzung der vor-
handenen Bebauung geben.

Die Fassaden der Gebaude sind mit geputzten Wandflachen weil3 oder pastell-
farben herzustellen oder mit Verblendmauerwerk. Davon abweichend wurden
Festsetzungen zur Akzentuierung getroffen. Holzanteile sind zulassig, so dass
bspw. auch das gesamte Dachgeschoss durch eine vollflachige Holz-(optik)-
Wandbekleidung gestalterisch betont werden kann.

Fur die Ausbildung von Briistungen wurden keine Festsetzungen getroffen, somit
gelten hier keine Vorgaben.

Zur Dachdeckung werden Vorgaben getroffen. Die Farbigkeit der Dachlandschaft

wird festgesetzt. Der Begriff Harteindeckung umfasst verschiedene Deckungsar-
ten, wie Ziegel, Betondachsteine, Metalleindeckung.

Immissions- und Klimaschutz

Klimaschutz

Durch die Aufnahme des Klimaschutzes und der Energieeffizienz in die Zielvor-
gaben des Baugesetzbuches hat der Klimaschutz einen neuen Stellenwert er-
langt und wurde als stadtebauliches Erfordernis anerkannt. Klimaschutzbezo-
gene Regelungen kénnen somit von den Stadten und Gemeinden getroffen wer-
den.

Die verschiedenen Festsetzungsmadglichkeiten nach 8 9 Abs. 1 BauGB sind fur
den Klimaschutz teilweise von Bedeutung, wie bspw. das Mal3 der baulichen Nut-
zung, Baukorperstellung, etc.

Der vorliegende Bebauungsplan trifft keine zwingenden Festsetzungen zur Nut-
zung regenerativer Energien. Er schliel3t die Nutzung regenerativer Energien o-
der sonstige bauliche Malihahmen zum Klimaschutz nicht aus oder erschwert
diese.

Insofern ist eine den Klimaschutzzielen entsprechende Nutzung und Bebauung
maglich.

Es erfolgen keine Eingriffe in klimatisch relevante Flachen. Veréanderungen des
Lokal- und Regionalklimas sind nicht zu erwarten. Es sind keine erheblichen Aus-
wirkungen auf die angrenzenden Siedlungsstrukturen sowie die gesamtklimati-
schen Verhaltnisse zu erwarten. Die Durchfihrung zusétzlicher Malinahmen zum
Klimaschutz ist somit nicht erforderlich. Die Belange des Klimaschutzes werden
angemessen berticksichtigt.

Immissionsschutz - Larmschutz

Die Anforderungen an gesunde Wohn-, Arbeits- und Lebensverhéltnisse der Be-
volkerung sind einzuhalten. Es werden zusatzliche Festsetzungen getroffen, die
auf der Grundlage der neuerlich durchgefiihrten Schalluntersuchung geregelt
werden. Gesunde Wohn- und Lebensverhéltnisse kénnen gewahrleistet werden.
Durch das Versetzen des Ortsschildes ergibt insgesamt eine verbesserte und
veranderte Situation.
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12.3 Immissionsschutz - Gerliche

In Bezug auf die Geruchsimmission ist davon auszugehen, dass die Auswirkun-
gen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der benachbarten Flachen hinzu-
nehmen sind. Aufgrund der groRen Entfernungen zu landwirtschaftlich genutzten
Flachen sind diese Auswirkungen vernachlassigbar.

13. Verkehrliche ErschlieBung

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Landesstrale LO1 Klitz-Wismar. Die
Belange aufgrund der Landesstral3e (L 01) werden mit dem StralRenbauamt
Schwerin weiter abgestimmt.

AulRerhalb der nach § 5 Abs. 2 festgesetzten Ortsdurchfahrten dirfen bauliche
Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in einer Entfernung bis zu 20 m, ge-
messen vom auferen Rand der befestigten, fur den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Fur die Geb&aude wird der Abstand
von 20 m zur Fahrbahn eingehalten. Fir die Terrassenbereiche wurde das Be-
teiligungsverfahren mit dem Vorentwurf durchgeftihrt. Anforderungen ergeben
sich hieraus aus Sicht der zustandigen Stral3enverkehrsbehdrde nicht.

Sofern sich Anforderungen an die Herstellung der Grundstiickszufahrten erge-
ben, wird dies im Weiteren beachtet.

14. Ver- und Entsorgung

Mit dem Aufstellungsverfahren wird geprift und geregelt, dass die 6ffentliche
Ver- und Entsorgung hinreichend gewdhrleistet ist. Nach derzeitigem Stand der
Abstimmungen ist davon auszugehen, dass mit den Anlagen der Ver- und Ent-
sorgung an vorhandene Anlagen und Leitungen angeschlossen werden soll.

Die Versorgungsleitungen bzw. Entsorgungsleitungen sind bereits vorhanden.
Die Anforderungen an die Ver- und Entsorgung werde mit dem Entwurf mit den
zustandigen Behorden und TOB final abgestimmt. Gegebenenfalls entstehende
Anforderungen sind im Durchfiihrungsvertrag zu regeln.

14.1 Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung

Die Stadt Klutz ist an die zentrale Wasserversorgung des Zweckverbandes fir
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmihlen (ZVG) angeschlos-
sen.

14.2 Oberflachenwasserbeseitigung

Die Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers ist durch Uberlauf in das vor-
handene Regenwasserriickhaltebecken vorgesehen. Die schadlose Ableitung
des anfallenden Oberflachenwassers wird damit gesichert.

14.3 Brandschutz/ Loschwasser

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Klitz gewéhr-
leistet.

Die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Errichtung oder Anderung baulicher
Anlagen sind zu beachten; ebenso in Bezug auf die Erreichbarkeit bebauter
Grundstticksflachen und im weitergehenden Baugenehmigungsverfahren nach-
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14.4

14.5

14.6

14.7

15.

zuweisen. Insbesondere sind bei einer Entfernung geplanter (zulassiger) Ge-
baude von mehr als 50 m zu einer 6ffentlichen, von den Fahrzeugen der Feuer-
wehr befahrbaren Verkehrsflache zur Sicherstellung des Feuerwehreinsatzes ge-
mafl § 5 Abs. 1 Satz 4 LBauO M-V Zufahrten zu den vor oder hinter Gebauden
gelegenen Grundstlcksteilen herzustellen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, die Léschwasserversorgung (Grundschutz) si-
cherzustellen (8 2 Abs. 1 des Gesetzes uber den Brandschutz und die techni-
schen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren fur M-V). Der Loschwasserbedarf
ist nach DVGW-W 405 zu dimensionieren. Hiernach ist die so ermittelte Lésch-
wassermenge fir die Dauer von mind. 2 Stunden zu sichern. Gemal3 der Stel-
lungnahme des Amtes Kliutzer Winkel zur Loschwasserversorgung (vom 14. No-
vember 2019) ist fur den Bereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 41 der Stadt Klitz unter Berticksichtigung der geplanten Bebau-
ung ein Loschwasserbedarf von 96 m3/h Uber die Dauer von 2 Stunden zu si-
chern. Diese Léschwassermenge ist in einem Bebauungsgebiet von jedem Punkt
aus innerhalb eines Radius von 300 m (= Léschwasserbereich) bereitzustellen.

Energieversorgung

Die Stadt Klitz wird durch die E.DIS Netz GmbH mit elektrischer Energie ver-
sorgt.

Gasversorgung

Die Stadt Klitz wird durch die Hanse Gas GmbH mit Gas versorgt. Sofern eine
Versorgung mit Gas vorgesehen ist, wird dies abgesichert; vorzugsweise ist die
Versorgung durch regenerative Energien beabsichtigt.

Telekommunikation

Die Stadt Klitz ist an das Netz der Deutschen Telekom AG angeschlossen.

Abfallentsorgung

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Ab-
fallentsorgung muss entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises Nordwest-
mecklenburg erfolgen.

Flachenbilanz

Der Geltungsbereich des Plangebietes betragt ca. 0,39 ha.

Die Flachennutzungen innerhalb des Geltungsbereiches der 3. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15 (Stand: Entwurf) gliedern sich wie folgt auf:
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16.

16.1

16.2

Art der Flachennutzung FlachengréRe in m2
Baugebiete 2.061
Sonstiges Sondergebiet — Versor- 2.061
gung und Infrastruktur
Verkehrsfldchen 758
Parkplatz, 6ffentlich 758
Flachen fur Ver- und Entsorgung 251
Regenwasserriickhaltebecken 251
Grunflachen 819
Schutzgrin, privat 292
Extensive Wiese/ Weide, privat 527

3.889 m2
Flache des Geltungsbereiches = 0,39 ha

* keine Anrechnung auf die Gesamtsumme, da bereits an anderer Stelle be-
riicksichtigt

Das Vorhabengebiet nimmt nur einen Teil der Flache des Plangebiets ein:

- komplett die Grinflache im Vorhabengebiet (Schutzgrin),
- 2 Teilflachen des sonstigen Sondergebietes.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Auswirkungen auf die Umwelt

Die detaillierte Prifung erfolgt im Rahmen der Bewertung der Umweltbelange im
Umweltbericht. Der Umweltbericht enthalt die Anforderungen an die Eingriffs-/
Ausgleichsregelung in Bezug auf flachenhafte Eingriffe und Eingriffe in dem
Baumbestand.

Die Nachweise der Vertraglichkeit mit der Natura 2000-Schutzgebietskulisse,
FFH-Gebiet "Wismarbucht" — DE 1934-302 und SPA-Gebiet "Wismarbucht und
Salzhaff" (SPA 1934-401) wurden erbracht.

Anforderungen an Beleuchtung werden im Zuge des Bauantrags- und Bauge-
nehmigungsverfahrens geregelt.

Die Anforderungen an den Hochwasserschutz werden durch die Hohenfestset-
zung beachtet. Im Rahmen des Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahrens
sind die konkreten Nachweise zu erbringen. Die Eingriffe in den Baumbestand
wurden bewertet und entsprechende Ausgleichsregelungen werden getroffen.

Auswirkungen auf ausgetbte und zuldssige Nutzungen

Der bisher genutzte Parkplatz wird in anderer Form weiter genutzt werden. Die
zur Verfugung stehende Flache wird bei Errichtung der Infrastruktur reduziert.
Die Infrastruktur ist jedoch wichtig, um eine bessere Versorgung im Strandbe-
reich bzw. im Erholungsbereich fir die Gaste zu schaffen. Alternativ kbnnen die
neuen Parkplatze an der Wohlenberger Wiek in Anspruch genommen werden,
die gesondert durch die Stadt Kliitz planungsrechtlich geregelt werden.
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16.3 Verkehrliche Auswirkungen

Die LandesstralRe wird fur die verkehrliche Anbindung genutzt. Grundstiickszu-
fahrten flr die zukinftige Nutzung werden verbindlich geregelt.

17. Nachrichtliche Ubernahmen und Hinweise

Die redaktionelle und inhaltliche Anpassung erfolgt erst mit Durchfihrung des
Planaufstellungsverfahrens der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der
Stadt Klutz nach der Vorlage von Stellungnahmen.

17.1 Verhalten bei Bodendenkmalfunden

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind von der vorliegenden Planung keine
Bau- und Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale betroffen.

Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale vorhanden sind. Es ist mit dem Vor-
handensein noch unentdeckter Bodendenkmale zu rechnen. Daher sind - dem
Bebauungsplanverfahren nachgelagert - Untersuchungen (mittels anerkannter
Prifmethoden (archéologische Voruntersuchung mittels einer ausreichenden
Anzahl von Sondageschnitten)) zum tatsédchlichen Bestand der Bodendenk-
male durch eine geeignete Fachfirma durchzufihren.

Wenn wéahrend der Erdarbeiten Funde oder aufféllige Bodenverfarbungen ent-
deckt werden, ist gemal 8 11 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale
im Land Mecklenburg-Vorpommern (Denkmalschutzgesetz - DSchG M-V) die
zustandige untere Denkmalschutzbehorde zu benachrichtigen und der Fund
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des
Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege in unverandertem Zustand zu er-
halten. Verantwortlich sind hierfir der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige bei der unteren
Denkmalschutzbehoérde, kann jedoch durch die untere Denkmalschutzbehdrde
zur Sicherung einer fachgerechten Untersuchung und Bergung im Rahmen des
Zumutbaren verlangert werden (8§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). Wird in ein Denkmal
eingegriffen, so hat der Verursacher die Kosten des Eingriffes zu tragen, die fur
die Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und Dokumentation
des Denkmals anfallen.

17.2 Verhaltensweise bei unnatirlichen Verfarbungen bzw. Geriichen des Bo-
dens

Sollten wahrend der Erdarbeiten Auffalligkeiten, wie unnatrliche Verfarbungen
bzw. Geriiche des Bodens auftreten, ist der Landrat als zustandige Behdérde zu
informieren. Grundstiicksbesitzer sind als Abfallbesitzer zur ordnungsgeméaien
Entsorgung des belasteten Bodenaushubs oder Bauabfalls verpflichtet. Sie un-
terliegen damit gleichzeitig der Anzeigepflicht.

17.3 Munitionsfunde

Das Landesamt fur Brand- und Katastrophenschutz hat in seiner Stellung-
nahme zum Bebauungsplan Nr. 15 mitgeteilt, dass das Plangebiet nicht als
kampfmittelbelasteter Bereich bekannt ist.

Konkrete und aktuelle Angaben uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittel-
belastungsauskunft) fir das Plangebiet sind gebihrenpflichtig beim Munitions-
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bergungsdienst des Landesamtes fir zentrale Aufgaben und Technik der Poli-
zei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu
erhalten (Antragsformular und Hinweise unter www.brand-kats-mv.de; unter
"Munitionsbergungsdienst"). Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bau-
beginn empfohlen.

Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition
aufgefunden, ist aus Sicherheitsgrinden die Arbeit an der Fundstelle und der
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen. Nétigenfalls ist die
Polizei und ggf. die drtliche Ordnungsbehdrde hinzuziehen.

17.4 Hinweis zu Beleuchtungsanlagen und Leuchtreklamen in Verbindung mit
Schifffahrtszeichen

Bei der Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Lichter bzw. Beleuchtungsan-
lagen errichtet werden, die die Schifffahrt stéren, zu Verwechslungen mit Schiff-
fahrtszeichen Anlass geben oder die Schifffihrer durch Blendeinwirkungen oder
Spiegelungen irrefiihren. Von der Wasserstrafle aus sollen ferner weder rote,
gelbe, griine, blaue, noch mit Natriumdampflampen direkt leuchtende oder indi-
rekt beleuchtete Flachen sichtbar sein. Geplante Beleuchtungsanlagen oder
Leuchtreklamen, die von der Wasserstral3e aus sichtbar sind, sind dem Wasser-
und Schifffahrtsamt Liibeck friihzeitig anzuzeigen.

17.5 Zeitraum fur die Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen

Soweit nicht anders geregelt, sind die Pflanzmaflnahmen (Ausgleichs- und Er-
satzmalRhahmen) aufRerhalb des Plangeltungsbereiches sind im Rahmen der
ErschlieBung durchzufihren und spatestens bis zum Ende der Vegetationspe-
riode, die auf die Fertigstellung der der baulichen Anlagen folgt, abnahmefahig
abzuschlie3en.

17.6 Kusten- und Gewéasserschutzstreifen

Nordostlich des Plangebietes der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15
befindet sich die Ostsee. Der Kisten- und Gewasserschutzstreifen geman § 29
NatSchAG M-V (150 m) wurde nachrichtlich tUbernommen; Teile des Plange-
bietes liegen innerhalb dieses Kiisten- und Gewasserschutzstreifens. Geman
§ 29 Abs. 3 Nr. 4 NatSchAG M-V kénnen von den Verboten fir die Aufstellung,
Anderung oder Erganzung von Bebauungsplanen Ausnahmen zugelassen wer-
den.

Der Kiustengewasserschutzstreifen gemafR § 89 LwWaG M-V (200 m) wurde
nachrichtlich ibernommen; das Plangebiet liegt innerhalb dieses Kiistenge-
wasserschutzstreifens. 8 89 Abs. 4 LWaG M-V ist beachtlich, so dass die An-
zeigepflicht nach § 89 Abs. 1 LWaG M-V nicht fur bauliche Anlagen gilt, die
aufgrund eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes errichtet werden, der un-
ter Beteiligung des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Umwelt als zu-
standiger Wasserbehodrde zu Stande gekommen ist.

17.7 Landschaftsschutzgebiet Naturkiiste Nordwestmecklenburg

Diese nachrichtliche Ubernahme entfallt; ist hier nicht zutreffend. Ein Land-
schaftsschutzgebiet liegt nicht vor.
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17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

Bundesbodenschutzgesetz

Die Stadt hat bei Prifung der Unterlagen keine schadlichen Bodenveranderun-
gen oder Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) fest-
gestellt. Deshalb ist die Abstimmung von Malinahmen nach § 13 BBodSchG nicht
erforderlich. Belange. Fur jede MaRnahme, die auf den Boden einwirkt, ist Vor-
sorge zu tragen, dass schadliche Bodenveranderungen nicht hervorgerufen wer-
den. Bodeneinwirkungen sind zu vermeiden bzw. zu vermindern, soweit das im
Rahmen der BaumalRnahmen verhaltnismafig ist. Bei der Sicherung von schad-
lichen Bodenveranderungen ist zu gewéhrleisten, dass durch die verbleibenden
Schadstoffe langfristig keine Gefahr oder erhebliche, nachteilige Belastung fur
den Einzelnen oder fur die Allgemeinheit entsteht. Im Fall einer Sanierung ist
Sorge zu tragen, dass die Vorbelastung des Bodens bzw. die Altlast soweit ent-
fernt werden, dass die fur den jeweiligen Standort zulassige Nutzungsmaoglichkeit
wieder hergestellt wird.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Belange der Ver- und Entsorgung sind innerhalb des Plangebietes hinrei-
chend zu bertcksichtigen. Sowohl der vorhandene Leitungsbestand, z.B. der
e.dis, innerhalb und auRRerhalb des Plangebietes, ist bei Ausfiihrung von Bauar-
beiten entsprechend zu beriicksichtigen. Die Anforderungen der Ver- und Ent-
sorger beziglich der Trassierung und der Tiefenlage sind im Rahmen der tech-
nischen Planung sorgfaltig abzuprufen.

Hochwasserschutz

Innerhalb des Sondergebietes SO V+I sind bei Errichtung baulicher Anlagen ob-
jektbezogene MaRnahmen zum Schutz vor Uberflutungsgefahrdung gemanr Er-
fordernis vorzusehen. Die Errichtung von Kellern fir die Aufnahme von Infra-
struktureinrichtungen ist zulassig.

Das Plangebiet der 3. Anderung liegt auRerhalb von Hochwasserrisikogebieten
sowie von Uberschwemmungsgebieten i.S.d. § 78b Wasserhaushaltsgesetz
(WHG). Das Plangebiet der 3. Anderung liegt auRerhalb von Hochwasserrisiko-
gebieten sowie von Uberschwemmungsgebieten i.S.d. § 78b Wasserhaushalts-
gesetz (WHG). Das Bemessungshochwasser (BHW) ist innerhalb des Planauf-
stellungsverfahrens durch die zustandige Behérde bekannt zu geben.

Ersatzmalinahmen aul3erhalb des Plangebietes —externer Ausgleich fur fla-
chenhafte Eingriffe

Durch das Vorhaben ergibt sich ein Eingriffsumfang in Hohe von 1.362 m2 EFA
(Eingriffsflachenaquivalent) fur Biotopbeeintrachtigung bzw. Biotopveranderung
durch Funktionsverlust sowie Versiegelung und Uberbauung. Der erforderliche
Gesamtkompensationsbedarf in Hohe von 1.362 m2 KFA wird innerhalb des Ge-
bietes der Stadt Kliitz kompensiert. Alternativ ist der Erwerb von Okopunkten aus
der Landschaftszone ,Ostseekistenland” zu sichern. Der Ausgleich wird durch
die Stadt Klitz vor Satzungsbeschluss gesichert.

Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen fir die Natura 2000 —
Kulisse

Das Plangebiet befindet sich stidlich der Landesstral3e LO1, die eine Barriere zu
den Natura 2000-Gebieten darstellt. Erhebliche Auswirkungen auf das GGB
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17.13

17.14

17.15

~Wismarbucht und das VSG ,Wismarbucht und Salzhaff* kbnnen mit Durchfiih-
rung folgender MaRnahmen ausgeschlossen werden:
- Informationstafeln zur Bedeutung der Wohlenberger Wiek fur Fauna und
Flora an den Strandzugéngen, Hinweisschilder
- Informationstafeln mit Verhaltensregeln, Nutzungsrestriktionen
- Erhalt der Salzrohrichte und Mahd der Salzwiesen
- Mahd des Kriechrasens bei gleichzeitiger Erhaltung von Salzwiesengriin-
land
- Reduzierung der Strandzugange und Besucherlenkung
- Erweiterung sanitares Angebot in Strandnéahe
- Mafnahmen zur Beleuchtung der Ferienhausanlage
0 Beleuchtung darf nicht auf offenes Wasser abstrahlen,
o Scheinwerfer dirfen nicht in den Himmel strahlen,
o0 Vermeidung Lichtabstrahlung durch Fenster
o Einsatz von insektenvertraglichen Leuchtmitteln, (der BUND-Lan-
desverband Schleswig-Holstein e. V. empfiehlt die Vermeidung
von kaltweil3en LEDs; je mehr Rotanteile im Licht enthalten sind,
umso weniger Insekten werden angezogen)
0 Beachtung Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland
und zur Anderung weiterer Vorschriften, vom 18. August 2021,
8 41a Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswir-
kungen von Beleuchtungen

Belange der Bundeswehr

Die Belange der Bundeswehr sind durch die vorliegende Planung berthrt, aber
nicht beeintrachtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Arbeiten an der L 01
die Bestimmungen fiir die Anlage und den Bau von StralRen fir militarische
Schwerstfahrzeuge RABS (Allgemeines Rundschreiben StraRenbau 22/1996)
einzuhalten sind.

Festpunkte der amtlichen geodéatischen Grundlagennetze

Nach gegenwartigem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet und seiner na-
heren Umgebung keine Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagen-
netze des Landes M-V.

Artenschutzrechtliche Belange

Minimierungs- und Vermeidungsmaf3nahmen

Brutvdgel

Um den Verbotstatbestand der Tétung fur die Brutvogelarten geman 8§ 44 Absatz
1 BNatSchG zu vermeiden, sind die Arbeiten der Baufeldfreimachung/ Berdu-
mung der Freiflachen und das Entfernen von Gehdlzen im Zeitraum vom 1. Ok-
tober bis 28./29. Februar eines Jahres durchzuftihren.

Reptilien und Amphibien

Um den Verbotstatbestand der Tétung fir die Artengruppen Reptilien und Am-
phibien gemaf § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden, ist bei Erdarbeiten darauf
zu achten, dass steile Béschungen vermieden werden bzw. die Graben und Gru-
ben schnellstmoglich zu verschlieBen sind und vorher eventuell hereingefallene
Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Graben und Gruben zu entfernen sind.
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17.16

Gehdlzschnitt und Gehdlzbeseitigung

Der Schnitt oder die Beseitigung von Geholzen darf gemal § 39 Abs. 5 Nr. 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis
zum letzten Tag im Februar eines Jahres durchgefiihrt werden; in einem anderen
Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen zulassig. Ausnah-
men aul3erhalb dieser Zeit sind nur zulassig, sofern der gutachterliche Nachweis
durch den Verursacher erbracht wird, dass die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten werden. Der Nachweis, dass
keine geschitzten Tierarten (z.B. Brutvogel, Fledermause) vorkommen bzw. er-
heblich beeintrachtigt werden, ist durch den Verursacher der zustandigen Natur-
schutzbehorde rechtzeitig vor Beginn der BaumalRnahme vorzulegen.

Ausgleichspflanzungen fir Eingriffe in den Baumbestand — au3erhalb des
Plangebietes

Fir die Rodung von 3 Einzelbdumen sind 6 Einzelbdume anzupflanzen. Aus-
gleichszahlungen sind nicht vorgesehen. Die Standorte fiir Ausgleichspflanzun-
gen sind in der Stadt Klitz vorzusehen. Vorzugsweise erfolgt die Anpflanzung
innerhalb des Plangebietes. Die Anpflanzung ist durch Anpflanzung von 3 Wei-
den am Gewasser, die als Kopfbaume zu unterhalten sind, vorgesehen. 3 weitere
Baume sind innerhalb des Plangebietes anzupflanzen.

Fur den Eingriff in den Wurzelschutzbereich ist innerhalb des Plangebietes 1
Ausgleichspflanzung vorzusehen.

Der Ausgleich wird durch die Stadt Klitz vor Satzungsbeschluss im Durchfiih-
rungsvertrag abgesichert.
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TEIL 2 Priiffung der Umweltbelange - Umweltbericht

Der Begrindung sind gemalf § 2a Nr. 2 BauGB entsprechend dem Stand des
Verfahrens in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 des BauGB die auf Grund
der Umweltpriifung nach 8§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange
des Umweltschutzes darzulegen.

Der Vorentwurf diente der Abstimmung von Umfang und Detaillierungsgrad der
Prufung der Umweltbelange.

Maf3geblich galt es, die Eingriffsintensitat im Rahmen der Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanz zu bewerten. Ebenso galt es artenschutzrechtliche Belange zu be-
achten. Die anthropogene Vornutzung der Flachen wurde dabei beriicksichtigt.
Im Zusammenhang mit der Ergénzung des Infrastrukturangebotes wurden auch
die Erfordernisse der Natura 2000-Schutzgebietskulisse fur das FFH-Gebiet
"Wismarbucht" — DE 1934-302 und SPA-Gebiet "Wismarbucht und Salzhaff"
(SPA 1934-401) beachtet und bewertet. Die Vereinbarkeit wird hergestellit.

Die Belange des Hochwasserschutzes und der Uberflutungsgefahr wurden be-
achtet. Der Umweltbericht wird als gesonderter Teil der Begriindung beigefugt.
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TEIL 3 Ausfertigung

1. Beschluss uber die Begriindung

Die Begriindung zur Satzung uber die 3. vorhabenbezogene Anderung und Er-
ganzung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Klitz fir das Sondergebiet Ver-
sorgung und Infrastruktur an der LandesstralRe L 01 wurde in der Sitzung der
Stadtvertretung am ..............coeviiinnnn. gebilligt.

Klitz, den..........ove i, (Siegel)

Jirgen Mevius
Birgermeister der Stadt Klitz

2. Arbeitsvermerke

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Stadt Klitz durch das:

Planungsbiiro Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Stralle 11
23936 Grevesmihlen

Telefon 03881 /71 05-0
Telefax 03881/ 71 05 — 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de

Planungsstand: August 2025 — Beschlussvorlage Entwurf 39


mailto:pbm.mahnel.gvm@t-online.de

— M

'(}_O' — N l\)

M 11369 gm

O o in

H
H
H
H
El
H
i
i
#
&
H
H
H
e

B A o e B S e e ]
T e e ]

K
= s
1300 SOSESEEEEINE | - g R LOGELA
o . = | o
i =
A < | —
Al B ) ; | 0]
ik L¥ H -
T ilb 7 o
- L &
0 g O i
g 4
K e
| ¢
ki [
i

- = __ | . ss || [N\ By

GRUNDRISS ERDGESCHOSS
‘ @ s

51

‘ OHN.IS B! GRUNDRISS 1.0OBER

51

L~ — B — =
\ —
— N : G Zufahrt unbef
Zufahrt unbef. s o uranrt unbef.
s H] i _ll_
k] |:—| L (AR g L T T T
o Do oy N o e o i (8] |
; SEtEted ) 464/ = 4014
T @ 1) S
leleiiateiiats =
G ' @ <
c N o gc )
%tg e ﬂ‘l—::—:«:m ::m ::m : m é D1 | _ I.l
= 7 it = @ ———
3 S 0 S 22
ek O =
= ] vy o g B
n.§ g Heinint ot ‘=‘-§
53 b 2
ey RIS | e [ E’:&;"_':»_ ::"3:":3 :::':;_':w: ¢ 3 .W.:if/ﬁwzg:wfzg:w/.e:wﬂ% P
a | )8 Attt N gﬁ' : ,|h D 53 Q}
=3 it & S| N3 - i
: Hepgin ot — g
£t 2 S = E P \07 e
33 = ID ,!,Ai’,,ﬁz’,‘”‘:?!,ﬁyfﬁ.é : ﬁ% ::H:f:u;:"r ﬁ*:% %g 4 ID ;’IA:?IIZ'Z-?IIA?II‘FYIIA?IIIJ?I[
g3 | Al | 5 E(
ey e ' )
b -.E-% ST b T b T T 7 '-E-% N L_
g3 R -5 = |
™~ silmilaglailitaite - =
75 e I @ 75 S @
1 R S o 3 o S S o S S o S o S o l:i JJ\. Jtl \_; H-:';i-i [a1] pall<tll| 0
SR 8 - . il o S& ¢
E. x E% 3 - ﬁm'rji_‘ % * E . E -
b i ki lnltonie &
i
EI:; T 1
N i ft i
7 muisu;l [eRuNBRISSE | %gihﬁﬁw{&%ﬁw%ﬁéﬁ&g WEE_EEWEE% wgij N M 1:100 ' «
i — snisininndsalsialntatadat: (N N i b% b%

_- J':il e —|©? L

40

14 14

. S o 5
i o o [_,\I‘M -
| 3 : o =

g8

28 15

\;J -40.75- .

BY "Wohlenberg" - Konzept
Gemarkung , Flur,

DI p D 7 Flurstiick
N p AUFTRAGGEGBER _
7 ! n Holthusen
7 O A @) & A @3 veﬂﬁ I-:n'lnmlﬂaus(i:lgn
o -7 9 ¢ Eugen Langen Str, 4

- 19061 Schwerin

15

PLAN _PLANUNGSSTAND _

A-VP-001_
Grundrisse EG, 1.0G

06.08.2024

FPLANVYERFASGSER _

DIPL.-ING. ARCHITEKTIN
LORNA LABAHN

Frankanstrasse G6 | 18439 Stralsund
Tel: 03831-20 62 6BE | Fax: 03831-30 63 BEE
mobil: 3151-563 7687 68
e-Mail: architektur@planung-bauvari.de

freiberuflich selbstandig in Biragemeinschaft

planungsblrobau. ART

arehlbektur tregverkuplanumag bauledraBe hung
prajsaktentwtcklunog




Firsthiifie neu!
e
Tl‘lufh_ﬁhi il
§.7a
S22
H__'_"“‘—‘--———_h |
—_ EG.
. r T = ey - = e 1 c R
C (®)
b
= HALIS A Phw-Stelipiatz Fahrgasse Phw-Stelipiatz
o SCHNITT A we
o M 1100 I 0 T EEi 1 S
]
S
[

D FlmmrmJ! ---------------------------------------------- e
! ! ! ! Fitsthahe neul
B

2
..................... .
Fi 5 2
£ £ F k4 £
.
% £ ] & i

4§ DODLATDHATTIADOOE & MDD

DIHADDANT [ AT

H H
| |
&
A
a
_Cﬂ
Ll
LX)
=~
oy - HALS B - -
-~ =J SCHNITT B-B LA i
T i M 1100 Y
L=2} oo L= =}

Grundsticksarenze

+400 GHN

ndstlcksgrenze

G

+
=
i

(1

|~
-
=

Grundstilcksgrenze

06€

10

D DD

e e
B P N D A D PN

HaLS B

M 1100

e S A P A

S S S S

B & U Y ORHALABE N

BY "Wohlenberg" - Konzept
Gemarkung , Flur,
Flurstiick

& U F TR ALGEEBER

Oertzen Holthusen GmbH
vertr. d. Herrn Klaus Jensen
Eugen Langen Sir. 4
19061 Schwerin

PLAN _PLANUNGSSTAND _

A-VP-002_
Grundrisze DG, Schnitte,
Ansichten
M 1:200
06.08.2024

PLANYERFASSER _

DIPL.-ING. ARCHITEKTIN
LORNA LABAHN

Frankenstrasse 66 | 16439 Stralsund
Tel: 03831-30 63 686 | Fex: 03331-30 63 666
maobil: 0151-563 787 638
e-Mail: architekturf@planung-bavart.da

freibarufiich selbstandig in Bilrogamainschaft

planungsbirebau. ART

architsktur trogwsrksplanung boubbsrmochung
BPoroe 1@ kb oo b0 op kIl unq




	Vorlage
	Anlage  1 2025-08-14-Klütz_B15_3.Ä_BV-Entwurf_Plan_groß
	Anlage  2 2021-11-01-Kluetz-3AeB15-TeilB-BV-Entw_2
	Anlage  3 2024-11-12_Kluetz-3AeB15-BV_BG-Entw_3_nur Teil1+DB
	Anlage  4 Anlage4_Wohlenberg_Konzept_VP_24-08-06_Grundrisse EG_1OG_Lageplan
	Anlage  5 Anlage5_Wohlenberg_Konzept_VP_24-08-06_Grundrisse DG_Schnitte_Ansichten

